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Das offizielle Organ des veb.ch, des grössten Schweizer Verbandes für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen

Früher, so heisst es allenthalben, war alles 

viel besser. Ich würde eher sagen: Früher 

war manches einfach – zumindest in un-

serer Branche.

Betrachten wir doch einmal den Wan-

del der letzten Jahrzehnte: Als Beispiel 1 

dient mir eine Aufgabe aus einem Grund-

kurs Buchhaltung:

Eine Firma erhält am 7. April 20xx von 

ihrem Kunden (Debitor) Müller einen Ver-

lustschein in der Höhe von CHF 10‘000.–. 

Acht Monate später kommt Müller wie-

der zu Vermögen und bezahlt die ausste-

hende Schuld über die Bank. Die vorge-

schlagene Lösung:

Der eidg. dipl. Buchhalter würde jetzt 

seinem Enkel in Ausbildung sagen: Gut 

gemacht, aber es geht auch mit nur 2 Bu-

chungssätzen. Und der heutige dipl. Ex-

perte in Rechnungslegung und Control-

ling? Er meint: Tja, mein Lieber, es könnte 

ja sein, dass am 30.9.20xx das Geschäfts-

jahr endet, und dann müssten wir schon 

noch einige Überlegungen anstellen:

n	 Der Zahlungseingang im neuen Ge-

schäftsjahr für den abgeschriebenen 

Schuldschein ist ja eigentlich peri-

odenfremd. Ist periodenfremd aber 

auch ausserordentlich? Aber in den 

intl. Rechnungslegungsstandards exi-

stiert doch ausserordentlich gar nicht 

mehr, ausser für Erdbeben, aber auch 

nur, wenn es denn keine Versiche-

rungsgesellschaft ist.

n	 Und wo müssten wir den Schuld-

schein beim Abschluss 30.9.20xx 

aufführen? Im Sinne des Bruttoprin-

zips in der Bilanz mit gleichzeitiger 

Abschreibung, oder im Anhang oder 

in den Notes? Und wie muss das IKS 

ausgestaltet sein, dass dieser Schuld-

schein nicht irgendwie verschwindet? 

Und wie überwachen wir, ob Müller 

zu Geld kommt? Vielleicht gibt es 

auch einen Handel für Schuldschei-

ne? Vielleicht sollten wir ja auch den 

Barwert des wertlosen Papieres ermit-

teln.

n	 Und dieser Eingang am 7.12.20xx: ist 

das ein Ereignis vor oder nach Bilan-

zerstellung? Dies hätte unterschiedli-

che Konsequenzen in der Darstellung!

n	 Uff, hoffentlich gibt es nicht noch ein 

Restatement!

Fortsetzung auf Seite 3

Bis 20% Verlust
Die aktuelle Finanzkrise ist am Schweizer 

Nonprofit-Sektor nicht spurlos vorüber 

gegangen. Umso wichtiger sind bewuss-

te Entscheide bezüglich der Anlagerisiken 

und Wertschwankungsreserven. Wir sa-

gen, was dabei zu beachten ist.

Seite 4

Unlogisch
Märkte werden gerne als effiziente Infor-

mationsverarbeitungsmechanismen gese-

hen, in denen sich Menschen als rational 

handelnde Individuen bewegen. Zu Un-

recht? Unser Artikel gibt Antworten.

Seite 15

MWST aktuell
Das neue Mehrwertsteuergesetz tritt 

schon bald in Kraft. Was bleibt gleich? 

Was wird anders? Welche Vorbereitun-

gen sind durch die Mehrwertsteuerpflich-

tigen zu treffen? Ein kurzer Überblick.

Seite 23

Datum	 Text	 Soll	 Haben	 Betrag
7.4.20xx	 Verlustschein Müller   	 Debitorenverlust 	 Debitor	 10‘000.–

7.12.20xx	 Rechnungsstellung an Müller	 Debitor	 Debitorenverlust	 10‘000.–

7.12.20xx	 Überweisung Müller	 Bank	 Debitor	 10‘000.–
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Die Summe von Regelwerken hat im-

mens zugenommen und ist kaum mehr 

zu handhaben. Während sich die Unter-

lagen zu Swiss GAAP FER noch auf über-

schaubare 200 Seiten belaufen, kommt 

die Schweizer Mehrwertsteuer schon auf 

3‘000 Seiten und US GAAP schlägt dem 

Fass den Boden aus mit 17‘000 Seiten!

Was hat sich sonst noch gewandelt? 

Das Verständnis für die Unternehmens-

führung und -steuerung mittels strate-

gischen und operativen (Kenn)zahlen ist 

heute sicherlich ein anderes als früher. 

Aber eines bleibt: 

Immer ist die Voraussetzung für ein funk-

tionierendes Controlling, dass messbare 

Ziele vorhanden sind, diese mit dem IST 

verglichen und die zur Korrektur notwen-

digen Massnahmen getroffen werden. 

Als weiteres Element hat sicherlich die Fi-

nanzmathematik vermehrt in vielen Berei-

chen Eingang gefunden (Diskontierungs-

modelle in der Bewertung, dynamische 

Investitionsrechnungen, Risikomanage-

ment, Asset Management usw.). 

Fazit: Die Gewichte haben sich von der 

Betriebs- zur Finanzbuchhaltung und 

weiter zur (internationalen) Rechnungs-

legung verschoben. Die Anforderungen 

steigen laufend, und die Folgen einer 

Nichteinhaltung sind heute keine Gent-

leman-Delikte mehr. Der Einfluss steuerli-

cher Überlegungen nimmt kontinuierlich 

zu und ist gerade im grenzüberschreiten-

den Bereich komplex. 

Und so heisst es heute mit oder auch 

ohne Buchungssatz: Der Wandel geht 

weiter, einfacher wird es nicht.

Herbert Mattle, Präsident veb.ch
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Und, und, und … aber vielleicht haben 

wir ja Glück und dieser Geschäftsvorfall 

ist nicht wesentlich. Und wenn doch, 

schicken wir Müller das Geld zurück.

Beispiel 2 basiert auf einem Artikel im 

«The Wall Street Journal Europe» vom 

24.9.2009. Es geht um eine Änderung 

in den US GAAP. Verkauft beispielswei-

se heute Apple ein iPhone, so kann das 

Unternehmen den Umsatz nicht im lau-

fenden Quartal vereinnahmen, sondern 

muss ihn entsprechend der voraussicht-

lichen Lebensdauer des Geräts auf acht 

Quartale verteilen. Die Aussagen über 

umsatzstarke und umsatzschwache Quar-

tale verschwimmen. Nach eigenen Aussa-

gen von Apple wäre ohne diese spezielle 

Verbuchungsart der Umsatz im 2. Quartal 

2009 um 17% und der Gewinn um 58% 

höher gewesen! Eine weitere Folge: der 

aktuelle Produktemix im Absatz stimmt 

nicht. 

Neu soll nun unterschieden werden zwi-

schen Komponenten wie Hardware, Soft-

ware und Services und diese sind dann 

auch zu verschiedenen Zeitpunkten als 

Umsatz zu erfassen. So könnte der vol-

le Hardwareanteil sofort als Umsatz ver-

bucht werden. Für mich stellt nur schon 

die Ermittlung der Werte der verschie-

denen Umsatzkomponenten eine gros-

se Herausforderung dar. Hauptsache: 

true und fair, auch wenn niemand mehr 

drauskommt und externe Stakeholders 

falsche Schlüsse ziehen. Wie einfach war 

da doch unser Swiss Alpen-Accounting: 

Umsatz voll vereinnahmen und für die 

in der Zukunft möglicherweise noch zu 

leistenden Aufwendungen entsprechend 

Rückstellungen bilden.

Was zeigen uns diese zwei Beispiele auf? 

Die Rechnungslegung – und damit das 

gesamte Rechnungswesen – ist aufgrund 

internationaler Rechnungslegungstand

ards in den letzten Jahren sehr kompli-

ziert geworden – oft ohne Mehrwerte zu 

schaffen!
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Anlageverluste und Wertschwankungsreserven  
von Nonprofit-Organisationen nach Swiss GAAP FER 21

Luzius Neubert, Dr. oec. publ., Investment 
Consultant, PPCmetrics AG in Zürich. Be-
ratung von Pensionskassen, Versicherun-
gen und gemeinnützigen Stiftungen bei 
ihrer Vermögensanlage, Lehrbeauftragter 
für Corporate Finance, Universität Zürich;  
Daniel Zöbeli, Prof. Dr. rer. pol., dipl. Han-
delslehrer, ist Forschungsfeldleiter im Be-
reich Accounting, Controlling & Finance an  
der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) 
der Tessiner Fachhochschule (SUPSI)

Die aktuelle Finanzkrise ist am Schwei-
zer Nonprofit-Sektor nicht spurlos 
vorüber gegangen. Viele Vergabe-
stiftungen und operativ tätige Non-
profit-Organisationen verzeichneten 
substanzielle Wertminderungen auf 
ihren Wertschriftenportefeuilles. Die 
aktuellen Jahresabschlüsse zeigen für 
das Jahr 2008 Verluste zwischen 5 und 
20 Prozent auf den Wertschriftenan-
lagen. Umso wichtiger ist es, dass die 
verantwortlichen Stiftungsräte und 
Vereinsvorstände bewusst über die 
Anlagerisiken entscheiden und die 
Bildung entsprechender Wertschwan-
kungsreserven in Betracht ziehen. 
Was dabei zu beachten ist, zeigt der 
nachfolgende Artikel.

1. Substanzerhaltung als Dilemma

Die 2008 bei Nonprofit-Organisationen 

(NPOs) beobachteten Anlageverluste las-

sen auf Aktienquoten zwischen 10 und 

50 Prozent schliessen. Dabei halten Ver-

gabestiftungen tendenziell mehr Aktien 

als operativ tätige Nonprofit-Organisatio-

nen. Aktienquoten in dieser Grössenord-

nung sind in der Regel notwendig, um ei-

nen langfristigen Ertrag von rund 2 bis 4 

Prozent des Finanzvermögens bei gleich-

zeitiger Deckung der Vermögensverwal-

tungskosten zu gewährleisten.

Viele NPOs sind gemäss ihrem Reglement 

zur «Substanzerhaltung» des Vermögens 

verpflichtet. Insbesondere ältere Regle-

mente definieren aber häufig nicht oder 

nur ungenau, was damit gemeint ist: 

n	 Steht die jederzeitige Vermögenserhal-

tung im Zentrum oder ist im Rahmen 

einer langfristigen Vermögenserhal-

tung ein zwischenzeitliches Absinken 

des Vermögens unter den eingebrach-

ten Betrag zulässig? 

n	 Muss nur das ursprünglich einge-

brachte Vermögen erhalten werden 

oder wird auch die Erhaltung allfälliger 

akkumulierter Erträge angestrebt?

n	 Soll der Nominalwert (nominelle Kapi-

talerhaltung) oder die Kaufkraft (reale 

Kapitalerhaltung) des Vermögens er-

halten bleiben?

Aufgrund dieser undeutlichen Vorgaben 

haben Anfragen an die Stiftungsauf-

sichtsbehörden, wie mit solchen Bestim-

mungen in Krisenzeiten umzugehen sei, 

stark zugenommen.

2. Ausschüttung in Krisenzeiten

Hintergrund solcher Anfragen ist, so wird 

von Stiftungsräten vorgebracht, dass – 

bei rigoroser Anwendung von Substanz

erhaltungsvorgaben – Fördertätigkeiten 

und z.T. sogar der Geschäftsbetrieb teil-

weise auf unbestimmte Zeit sistiert wer-

den müssten. Daraus ergibt sich eine wei-

tere zentrale Frage, die sich vor allem für 

Vergabestiftungen stellt: Sollen sie gleich-

bleibende Ausschüttungen vornehmen 

oder ist es besser, diese abhängig vom 

Anlageertrag festzulegen?

Aus anlagepolitischer Sicht ist es attrak-

tiver, die Ausschüttungen an das Anla-

geergebnis anzupassen, um Vermögens-

schwankungen ausgleichen zu können. 

Zu berücksichtigen ist aber auch, wie 

wichtig stabile Ausschüttungen für die 

nachhaltige Erfüllung des Stiftungs-

zwecks sind. Teilweise werden doch 

gerade in Krisenzeiten Vergabungen 

besonders dringend gebraucht. Solche 

Überlegungen haben einen Einfluss auf 

die Risikofähigkeit einer Stiftung und soll-

ten bei der Bestimmung der Anlagestra-

tegie mitberücksichtigt werden.

Demnach lässt sich festhalten: NPOs, die 

über ein grösseres Finanzvermögen als Si-

cherheitsreserve bzw. Ertragssubstrat ver-

fügen und dies bei angemessenem Risiko 

längerfristig investieren wollen, kommen 

um die zeitweilige Anpassung ihrer Aus-

schüttungen (im Fall von Vergabestiftun-

Kommentar von Vergabestiftungen zu Anlageverlusten (Beispiel 1)
Fritz-Gerber-Stiftung: «Vor diesem Hintergrund haben wir uns denn auch entschie-

den, trotz der erheblichen Auswirkungen der schlechten Börsenlage auf unsere Erfolgs-

rechnung und Bilanz in unserer Tätigkeit nicht zurückzustecken. Natürlich nehmen wir 

den im Berichtsjahr entstandenen grossen Rückschlag, der zur Hauptsache auf nicht 

realisierte Wertschriftenverluste zurückzuführen ist, ernst. Aber unser Vermögen ist so 

angelegt, dass wir einige schwierige Börsenjahre durchstehen können, ohne Wertschrif-

tenverluste realisieren zu müssen. Zudem bin ich sehr zuversichtlich, dass unsere Stiftung 

in den kommenden Jahren weitere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen 

wird.» 	
(Quelle: www.fritz-gerber-stiftung.ch, Überblick über das Geschäftsjahr 2002) 

Gebert Rüf Stiftung: «Mit der Jahresrendite von –17.34% für das ‹annus horribilis› 

2008 kommt die Gebert Rüf Stiftung angesichts der massiven Kapitalmarkt-Abstürze re-

lativ glimpflich davon: Performancevergleiche mit anderen Stiftungen und Indizes sagen 

nur bedingt etwas über den Anlageerfolg aus, da unterschiedliche Portfoliozusammen-

setzungen verglichen werden. Mit dem Portfolio der Gebert Rüf Stiftung vergleichbar 

ist am ehesten der Pictet BVG-40 Index, dessen Performance im Jahr 2008 praktisch 

identisch ist.»
(Quelle: www.grstiftung.ch, Finanzen der Gebert Rüf Stiftung)
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gen) oder aber um teilweise deutliche 

Vermögensschwankungen nicht herum. 

Dies zeigt auch das Beispiel 1 zweier gros-

ser Vergabestiftungen.

Damit stellt sich die Frage, was eine NPO 

tun kann, um durch solche Schwankun-

gen nicht in ihrer Existenz oder Zielerrei-

chung bedroht zu werden. Hier kommen 

die Wertschwankungsreserven ins Spiel.

2. Zweck von  
Wertschwankungsreserven 

NPOs ist es ein Anliegen, potenzielle 

künftige Verluste auf Wertschriftenposi-

tionen in der Jahresrechnung sichtbar zu 

machen. Dazu bilden sie auf der Passivsei-

te der Bilanz Wertschwankungsreserven 

(teilweise auch als «Kursschwankungs

reserven» bezeichnet). Wertschwan-

kungsreserven stellen einen Teil des 

Organisationskapitals dar (freie Stiftungs-

mittel) und können vom Stiftungsrat nach 

Belieben gebildet (i.d.R. nach Anlagege-

winnen) und aufgelöst werden (nach 

Anlageverlusten). Auf die Vermögenssitu-

ation haben Wertschwankungsreserven 

keine unmittelbare Wirkung: Eine Organi-

sation verliert oder gewinnt genau gleich-

viel Geld auf ihren Wertschriften, ob sie 

Wertschwankungsreserven gebildet hat 

oder nicht. Bestehen Wertschwankungs-

reserven, ist sie aber besser auf allfällige 

Anlageverluste vorbereitet. 

Zudem sind Wertschwankungsreser-

ven für die Kommunikation gegenüber 

Spendern von Bedeutung: Wurden in 

der Vergangenheit durch Anlageerträge 

genügend Wertschwankungsreserven 

gebildet, die nun aufgelöst werden kön-

nen, bedeutet dies, dass zur Deckung 

des Anlageverlusts keine Spendengel-

der verwendet worden sind. Eine solche  

Erklärung kann für die Reputation einer 

Organisation zentral sein. 

Ein weiterer Zweck von Wertschwan-

kungsreserven liegt darin, Begehrlich-

keiten zu vermeiden. Solche entstehen 

häufig nach einer Folge von guten An-

lagejahren. Die Stiftungsratsmitglieder 

fokussieren danach auf den erzielten 

Anlageertrag und möchten diesen dem 

eigentlichen Stiftungszweck zukommen 

lassen. Dabei lassen sie möglicherweise 

ausser Acht, dass ein Teil des Anlage-

ertrags dazu gebraucht würde, um – in 

Form von Wertschwankungsreserven – 

zukünftige Werteinbussen abzufedern.

3. Höhe und Berechnung von Wert-
schwankungsreserven

Wertschwankungsreserven kommen 

ursprünglich aus der Rechnungslegung 

der Pensionskassen und sind dort weit 

verbreitet. Der Standard Swiss GAAP FER 

26, der für Schweizer Vorsorgewerke 

vorgeschrieben ist, verlangt den Ausweis 

von Wertschwankungsreserven, sofern 

dies aufgrund der wirtschaftlichen Situa-

tion möglich ist. Mittlerweile sind Wert-

schwankungsreserven auch bei NPOs kei-

ne Seltenheit mehr. 

Die anzustrebende Höhe der Wert-

schwankungsreserven ist dabei von fol-

genden Grössen abhängig:

n	 Finanzvermögen (z.B. CHF 10 Mio.)

n	 Anlagestrategie 

(z.B. Aktienanteil von 30%)

n	 Sicherheitsniveau (z.B. 99%) 

n	 Zeithorizont (z.B. 3 Jahre)

n	 jährliche Ausschüttungen in % 

des Finanzvermögens (z.B. 4%)

Weiter von Belang sind das Zinsniveau so-

wie die Anlagerisiken und Korrelationen 

der eingesetzten Anlagekategorien. Ge-

langt man aufgrund dieser Angaben und 

finanzmathematischer Berechnungen 

zum Schluss, dass Wertschwankungsre-

serven von CHF 2 Mio. erforderlich sind, 

so bedeutet dies Folgendes: Der Anla-

geverlust, den die Organisation (nach 

Ausschüttung von jährlich 4 Prozent des 

Vermögens) innert 3 Jahren erleidet, be-

trägt mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 

Prozent nicht mehr als CHF 2 Mio. 

An Stelle von finanzmathematischen Be-

rechnungen trifft man in der Praxis auch 

auf einfachere Herleitungsmethoden. Die 

im Beispiel 2 dargestellte Addition von fi-

xen Prozentsätzen für die Positionen des 

Wertschriftenportefeuilles ist deutlich we-

niger aufwändig, vernachlässigt aber un-

ter anderem die aktuelle Höhe des Zinsni-

veaus und den Diversifikationseffekt (z.B. 

zwischen Aktien und Obligationen).

Organisationen mit Wertschriftenanla-

gen empfiehlt sich die Bildung adäqua-

ter Wertschwankungsreserven. Werden 

hingegen überwiegend liquide Mittel in 

CHF gehalten (Konti, Festgelder, …), sind 

Wertschwankungsreserven weniger zen-

tral.  

4. Verbuchung von Wertschwan-
kungsreserven nach FER 21 

Mit Wertschwankungsreserven wird Or-

ganisationskapital ausgeschieden, um 

mögliche künftige Verluste auf Wert-

schriften abzudecken. Da NPOs nach 

Swiss GAAP FER ihre Wertschriften in 

der Regel zu Marktwerten bilanzieren 

(im Umlaufvermögen), können sie keine 

stillen Reserven durch Festhalten an histo-

rischen Werten bilden. Solche haben frü-

her oftmals als Ersatz für Wertschwan-

kungsreserven gedient.

Nicht sinnvoll ist es unseres Erachtens, 

unter Swiss GAAP FER die Wertschriften 

dem Anlagevermögen zuzurechnen, um 

sich der Fair Value-Bewertung zu entzie-

hen: Die Bilanzposition «Finanzanlagen» 

im Anlagevermögen (vgl. FER 3.16) ist 

von ihrer Konzeption her für Wertschrif-

ten reserviert, die nicht als Liquiditäts-

reserve zu betrachten sind. Das sind 

beispielsweise Anteilscheine an Genos-

senschaften oder nicht kotierte Aktien. 

Verzichtet eine Organisation indes auf die 

Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 

und damit auf eine Fair Value-Bewertung 

der Wertschriften, bestehen häufig stille 

Reserven, wodurch Wertschwankungsre-

serven obsolet werden können.

Viele NPOs führen zudem ihre Wert-

schwankungsreserven als Abzugsposten 

direkt auf der Aktivseite – analog zum 

Delkredere bei den Debitoren. Dies ist 

unseres Erachtens insofern abzulehnen, 

als die Wertschwankungsreserven keine 

tatsächliche Wertminderung darstellen, 

sondern nur im Extremfall voll ausge-

schöpft werden. Vielmehr handelt es sich 

Höhe der Wertschwankungsreserven (Beispiel 2)
SRK Aargau: «Gemäss Anlagereglement des SRK Aargau werden für die den Vermö-

gensanlagen […] zugrunde liegenden Marktrisiken per Stichtag 31.12. Wertschwan-

kungsreserven gebildet. Diese betragen für Obligationen 5%, für Aktien von Gesell-

schaften mit Sitz in der Schweiz 20% bzw. mit Sitz im Ausland 25%.» 
(Quelle: www.srk-aargau.ch, Finanzbericht 2008)
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6. Fazit und Ausblick

Abschliessend lässt sich die Handhabung 

von Wertschwankungsreserven bei NPOs 

wie folgt beurteilen: Anders als bei Pen-

sionskassen ist die gängige Praxis noch 

relativ uneinheitlich. Wertschwankungs-

reserven werden nur bei einem Teil der 

in Frage kommenden Organisationen 

ausgewiesen. Wertschwankungsreserven 

mit Hilfe bestehenden Organisationska-

pitals noch einmal äufnen müssen. Dass 

dies nur wenige taten, ist wohl auf einen 

erhofften baldigen Kursanstieg, das Feh-

len von genügend Organisationskapital 

oder eine deutliche Reduktion der Anla-

gerisiken zurückzuführen. 

Aufgrund der uneinheitlichen Praxis im 

Umgang mit Wertschwankungsreserven 

sind die Erläuterungen im Jahresbericht 

zur Höhe und Äufnung der Wertschwan-

kungsreserven unseres Erachtens von 

zentraler Bedeutung vergleiche Beispiel 3:
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bei Wertschwankungsreserven unseres 

Erachtens um eine Art «psychologische» 

Grösse – und zwar um eine Schätzung 

jenes Anteils von potenziellen künftigen 

Verlusten auf den Anlagen, der mit einer 

grossen Wahrscheinlichkeit innert einer 

bestimmten Frist nicht übertroffen wird.

5. Bildung und Auflösung von Wert-
schwankungsreserven nach FER 21

Sämtliche Anlageerträge und -verluste 

– realisiert wie unrealisiert – sind in der 

Betriebsrechnung zu erfassen. Die Anla-

geerträge können aber bis zu 100 Pro-

zent den Wertschwankungsreserven zu-

geführt werden. 

Das Bruttoprinzip verlangt allerdings, dass 

Anlageerträge separat von der Äufnung 

der Wertschwankungsreserve ausgewie-

sen werden. Während die Anlageerträge 

nach den Empfehlungen der FER-Fach-

kommission im (unverbindlichen) Anhang 

zu FER 21 bereits ins «Zwischenergebnis 

2» einfliessen (entspricht dem Jahreser-

gebnis vor Zuweisungen), wird die Ver-

änderung der Wertschwankungsreserven 

in der Betriebsrechnung erst ganz am 

Schluss unter den Gewinn- bzw. Ver-

lustzuweisungen berücksichtigt: Damit 

entfällt die Möglichkeit, die tatsächlichen 

Anlageerfolge mittels Wertschwankungs-

reserven unsichtbar zu verrechnen. 

Der durch die Finanzkrise verursachte 

Rückgang der Börsenkurse hat dazu ge-

führt, dass viele NPOs ihre Wertschwan-

kungsreserven per Ende 2008 auf einen 

Schlag aufgelöst haben, obwohl ein 

weiteres Nachlassen der Kurse natur-

gemäss nicht ausgeschlossen werden 

konnte und bis zur Erholung der Kurse 

ab März 2009 auch eintrat. Dabei hat 

es sich gezeigt, dass die in der Vergan-

genheit für die Anlageverluste reser-

vierten Beträge im Jahr 2008 i.d.R. zu 

niedrig waren. Konsequenterweise hät-

ten die betroffenen Organisationen ihre 

Wertschwankungsreserven Ende 2008 

Reporting über Wertschwankungsreserven (Beispiel 3)
Mathilde Escher Heim und Stiftung: «Die Wertschriften sind zu Marktwerten be-

wertet. Die realisierten und nicht realisierten Gewinne/Verluste werden erfolgswirksam 

verbucht. Marchzinsen sind erfolgswirksam abgegrenzt. Dem Grundsatz der Vorsicht 

folgend, wird eine Kursschwankungsreserve unterhalten. Per 31.12.2008 betrug diese 

Reserve 8.16% des Wertschriftenbestandes (Vorjahr 13.81%).» 
(Quelle: www.meh.ch, Jahresbericht 2008)

Caritas Schweiz: «Dieser Fonds wurde basierend auf der […] Volatilität der einzelnen 

Anlagekategorien […] jährlich neu berechnet. Er musste vollständig aufgelöst werden.»
(Quelle: www.caritas.ch, Jahresbericht 2008)

können Anlageverluste zwar nicht ver-

meiden, deren Folgen sind aber besser 

abschätzbar. Gerade bei risikoreicheren 

Anlagestrategien ist es zentral, dass sich 

die Verantwortlichen einer NPO bewusst 

sind, mit welchen Anlageverlusten in ei-

nem Worst-Case-Szenario zu rechnen ist, 

und dass sie sichergestellt haben, dass  

genügend Organisationskapital dafür be-

reitsteht. � nnn

Einführung Konzernrechnung, 2 Nachmittage
Donnerstag, 28. Januar 2010	 Dienstag, 19. Februar 2010
Rechtsgrundlagen der Konzernrechnung	 Konsolidierungsformen
Inhalt und Darstellung Konzernrechnung	 Konsolidierungsvorgänge
Konsolidierungskreis	 Kern FER

Dieser Kurs eignet sich als Vorkurs für den Zertifikatslehrgang Swiss GAAP FER, um auf einfache und schnelle Weise das nötige 

Rüstzeug zu erhalten. Ausserdem ist er für Personen geeignet, die sich einen Überblick über die Grundsätze der Konzernrech-

nung verschaffen wollen.

Alle Infos zu diesem Angebot und Anmeldemöglichkeit unter www.veb.ch, Veranstaltungen, oder Telefon: 043 336 50 30.
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IFRS aktuell: Neues rund um die internationale  
Rechnungslegung 

Peter Ising, Dipl.- Kfm., Doktorand und 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Rechnungswesen und Controlling, 
Universität Zürich

Die vorliegende Rubrik gibt einen 
Überblick über wichtige und aktuel-
le Informationen zur internationalen 
Rechnungslegung. Dazu gehören un-
ter anderem die Arbeit und das Ar-
beitsprogramm des International Ac-
counting Standards Board (IASB) und 
des International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC), die 
Überarbeitung bestehender und die 
Entwicklung neuer Standards sowie 
sonstige Verlautbarungen und aktu-
elle Informationen in diesem Bereich. 

Aktuelle Projekte des IASB 

Leistungen an Arbeitnehmer (Pen-
sionen): Das Ziel des Projektes ist die 

wesentliche Überarbeitung der Bilanzie-

rung von Leistungen an Arbeitnehmer. Es 

wird in zwei Phasen durchgeführt. In der 

ersten Phase werden die Definition von 

beitrags- und leistungsorientierten Plä-

nen, Darstellung, Bilanzierung von Cash 

Balance Plans, Mechanismen zur Glät-

tung von versicherungsmathematischen 

Gewinnen & Verlusten, Offenlegung so-

wie die Behandlung von Plankürzungen 

und Planbeendigungen überarbeitet. Am 

20.8.2009 hat das IASB einen Standar-

dentwurf betreffend der Ermittlung des 

Diskontierungssatzes bei der Bewertung 

von Leistungen an Arbeitnehmer veröf-

fentlicht (ED/2009/10; Discount Rate for 

Employee Benefits – Proposed amend-

ments to IAS 19). Der Entwurf beinhaltet, 

dass die Anwendung von Renditen aus 

Regierungsanleihen gestrichen wird. Neu 

soll die Marktrendite für entsprechende 

Industrieanleihen durch Schätzungen er-

mittelt werden. In der Board-Sitzung vom 

Oktober ergab sich jedoch keine Mehr-

heit für die Änderungen. Ein Entwurf zu 

Ansatz, Darstellung und Offenlegung war 

ursprünglich im 4. Quartal 2009 geplant, 

wird jedoch voraussichtlich im 1. Quartal 

2010 veröffentlicht. 

Standardentwurf zur Überarbei-
tung des IAS 39 bzw. der Einführung 
des IFRS 9: Anfang November hat das 

IASB den zweiten Standardentwurf 

(ED/2009/12) mit Änderungsvorschlägen 

zur Bilanzierung von Finanzinstrumen-

ten veröffentlicht. Diese beinhalten die 

Bewertung von Finanzinstrumenten zu 

fortgeführten Anschaffungskosten so-

wie die Wertminderung. Im Juli wurde 

bereits der erste Standardentwurf be-

treffend Änderungen zur Klassifizierung 

und Bewertung von Finanzinstrumenten 

veröffentlicht und schliesslich am 12. No-

vember als neuer IFRS 9 eingeführt. Der 

Entwurf zur dritten und letzten Phase der 

Überarbeitung des IAS 39 betreffend der 

Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen 

wurde im Dezember veröffentlicht. Die 

Entwürfe sind eine Reaktion auf die For-

derungen der G-20. 

Neue Diskussionspapiere, Entwürfe, 
Standards und Interpretationen

Änderungen an IAS 24: Das IASB ver-

öffentlichte am 4.11.2009 Änderungen 

an IAS 24 «Angaben über Beziehungen 

zu nahe stehenden Unternehmen und 

Personen». Die Änderungen sollen eine 

einfachere Anwendung in der Praxis si-

cherstellen. Dies betrifft einerseits eine 

Teilausnahme von den Angabepflichten 

für regierungsverbundene Unternehmen. 

Diese müssen Informationen über Unter-

nehmen, die vom gleichen Staat kontrol-

liert oder bedeutend beeinflusst werden 

und nur mit hohem Kostenaufwand zur 

Verfügung gestellt werden können oder 

von geringem Wert für die Adressaten 

sind, von nun an nicht mehr offenlegen. 

Dies wird erreicht durch die ausschliessli-

che Angabe zu solchen Geschäftsvorfäl-

len, die einzeln oder zusammen genom-

men von Bedeutung sind. Die weitere 

Überarbeitung betrifft die Definition ei-

nes nahe stehenden Unternehmens bzw. 

einer nahe stehenden Person, die nun 

deutlicher herausgearbeitet wurde. Wei-

terhin wurden Inkonsistenzen beseitigt. 

Das IASB hat den grundlegenden Ansatz 

in der Vorgängerversion von IAS 24, In-

formationen zu Geschäftsvorfällen mit 

nahe stehenden Unternehmen oder Per-

sonen zu veröffentlichen, nicht geändert. 

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre, 

die am oder nach dem 1.1.2011 begin-

nen, anzuwenden. Eine vorzeitige An-

wendung ist erlaubt.

Änderungen an IAS 32: Das IASB hat 

am 8.9.2009 Änderungen an IAS 32 

zur Klassifizierung von Bezugsrechten 

veröffentlicht. Der Standard behandelt 

Sachverhalte, bei denen Bezugsrechte 

auf eine von der funktionalen Währung 

abweichende Währung geführt werden. 

Bislang wurden solche Rechte als deriva-

tive Finanzverbindlichkeiten eingestuft. 

Nach der Änderung sind diese Rechte 

nun unter bestimmten Voraussetzungen 

als Eigenkapital zu klassifizieren, unab-

hängig von der festgelegten Währung 

des Ausübungspreises. Die Änderung 

umfasst ausschliesslich Bezugsrechte, die 

eine feste Anzahl der zu beziehenden In-

strumente sowie einen fix vereinbarten 

Fremdwährungsbetrag aufweisen. Vor-

aussetzung ist weiterhin, dass dieses Be-

zugsrecht allen bisherigen Inhabern von 

Eigenkapitaltiteln derselben Klasse pro-

portional gewährt wird. Die Änderungen 

sind eine Reaktion des IASB auf die Krise, 

mit der auch die Anzahl dieser Sachver-

halte zunahm; Unternehmen versuchten 

vermehrt, zusätzliches Kapital zu beschaf-

fen. Die Änderungen sind für Geschäfts-

jahre, die am oder nach dem 1.2.2010 

beginnen, anzuwenden. Eine vorzeitige 

Anwendung ist möglich.

Annual Improvement Project 
(ED/2009/11): Am 26.8.2009 veröffent-

lichte das IASB einen Entwurf mit Vor-
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schlägen zu Änderungen an diversen 

IFRS-Standards. Diese Änderungsvor-

schläge werden jedes Jahr im Rahmen 

des Annual Improvement Projects be-

kannt gemacht. Folgende 11 Standards 

sind betroffen:

IFRS 1: Erstmalige Anwendung der Inter-

national Financial Reporting Standards n 

IFRS 3: Unternehmenszusammenschlüsse 

n IFRS 5: Zur Veräusserung gehaltene 

langfristige Vermögenswerte und auf-

gegebene Geschäftsbereiche n IFRS 7: 

Finanzinstrumente: Anhangangaben n 

IAS 1: Darstellung des Abschlusses n IAS 

8: Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den, Änderungen von Schätzungen und 

Fehler n IAS 27: Konzern- und separa-

te Abschlüsse n IAS 28: Beteiligungen 

an assoziierten Unternehmen n IAS 34: 

Zwischenberichterstattung n IAS 40: Als 

Finanzinvestition gehaltene Immobilien n 

IFRIC 13: Kundentreueprogramme. 

Die Änderungsvorschläge sind für Ge-

schäftsjahre, die am oder nach dem 

1.1.2011 beginnen, verpflichtend anzu-

wenden. Änderungen an IFRS 3 und IAS 

27 sind bereits ab 1.7.2010 verpflichtend.

Sonstiges

Konstitution der IASC Foundation: Am 

9.9.2009 veröffentlichte die IASC Foun-

dation Änderungsvorschläge hinsichtlich 

des zweiten Teils der Überprüfung der 

Satzung. Ziel ist, die Organisationsfüh-

rung zu verbessern, Interessengruppen, 

Industriestaaten sowie aufsteigende 

Märkte stärker einzubinden und so die 

praktische Umsetzung zu steigern. Vor-

schläge sind unter anderem die Klarstel-

lung des Ziels der Organisation, das auch 

die aufstrebenden Märkte sowie die Be-

dürfnisse von KMU berücksichtigt. Hinge-

gen sollen Standards für gemeinnützige 

und staatliche Unternehmen nicht ausge-

baut werden. Ein interessanter Nebenas-

pekt ist die Änderung der Namen von 

«IASC Foundation» in «IFRS Foundation» 

sowie von «IASB» in «IFRS Board». Die 

Vorschläge konnten bis zum 30.11.2009 

kommentiert werden.

Konvergenzbestrebungen des IASB 
und FASB: Am 6.11.2009 haben das 

IASB und das FASB eine gemeinsame 

Erklärung herausgegeben, in der die bei-

den Boards ihre Absicht bekräftigen, die 

IFRS und US-GAAP zu verbessern und sie 

schliesslich zu harmonisieren. Das IASB 

und das FASB werden sich darauf kon-

zentrieren, die wesentlichen Projekte, die 

sie in ihrem gemeinsamen Arbeitspro-

gramm (Memorandum of Understanding 

2006 und dessen Aktualisierung in 2008) 

beschlossen haben, abzuschliessen. Da-

mit diese Schritte baldmöglichst und dau-

erhaft stattfinden, haben sich die beiden 

entschieden, eine monatliche Sitzung zu 

halten und ihre Fortschritte vierteljähr-

lich bekannt zu machen. Zusätzlich wer-

den sich auch die Aufsichtsgremien der 

Boards bei den Konvergenzbestrebungen 

unterstützend einbringen.

Neuer Expertenausschuss: Am 

22.10.2009 verkündete das IASB die 

Suche nach Mitgliedern für einen neu-

en Expertenausschuss (Expert Advisory 

Panel). Dieser soll das IASB bei der An-

wendung und Umsetzung des Ansatzes 

der erwarteten Zahlungsströme (Expec-

ted Cash Flow Approach) im Zusammen-

hang mit den geplanten Regelungen zur 

Wertminderung von Finanzinstrumenten 

unterstützen. Die hauptsächlichen Auf-

gaben des Expertenausschusses sind die 

Beratung des IASB und FASB betreffend 

operationeller Herausforderungen der 

beabsichtigten Modelle zur Wertminde-

rung sowie der Erstellung von Lösungs-

vorschlägen. Des Weiteren soll der Aus-

schuss das IASB bei der Organisation und 

Durchführung von Feldtests der entwi-

ckelten Vorschläge unterstützen. 

Links

Änderungen IAS 24: Die Presseerklä-

rung hierzu findet sich unter folgen-

dem Link: http://www.iasb.org/News/

Press+Releases/IASB+simplifies+requirem

ents++for+disclosure+of+related+party+

transactions.htm 

Änderungen IAS 32: Die Presseerklä-

rung hierzu findet sich unter folgen-

dem Link: http://www.iasb.org/News/

Press+Releases/IASB+amends+the+accou

nting+for+rights+issues.htm 

Annual Improvement Project 
(ED/2009/11): Der Entwurf zum An-

nual Improvement Project kann unter 

folgendem Link herunter geladen wer-

den: http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/

BA0DC098-9956-49A3-990E-2573AE-

1ACF21/0/EDImprovementsFRS09.pdf 

Konstitution der IASC Foundation: 
Die Pressemitteilung findet sich unter 

folgendem Link: http://www.iasb.org/NR/

rdonlyres/8E6742C6-3CD6-4512-A4BE-

9C9F38C2D94A/0/PRTrusteespublishpro-

posalsaimedatenhancedaccountability-

andstakeholderoutreach.pdf 

Konvergenzbestrebungen des IASB 
und FASB: Die Presseerklärung hierzu 

findet sich unter folgendem Link: http://

www.iasb.org/NR/rdonlyres/D56F53A2-

1FFE-425B-824B-092E8A2D545/0/Joint-

Communique_October2009FINAL4.pdf 

Neuer Expertenausschuss: Nähere 

Informationen finden Sie unter folgen-

dem Link: http://www.iasb.org/News/

Announcements+and+Speeches/Candid

ates+for+Expert+Advisory+Panel+memb

ership+%28expected+cash+flow+appro

ach%29.htm  � nnn
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Andreas Bergmann, Prof. Dr., Leiter 
der Abteilung Public Sector an der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Winterthur; Stefan Berger, 
dipl. Experte in Rechnungslegung und 
Controlling, Betriebswirtschafter bei der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung, Bern.

Das IPSAS-Board-Meeting vom 8. 
bis 11. September 2009 in Toronto 
hat sich primär mit der periodischen 
Strategie-Review sowie der Auswer-
tung der kürzlich abgeschlossenen 
Vernehmlassungen befasst. Auch das 
Projekt über die Berichterstattung zu 
Langfristperspektiven wurde weiter 
verfolgt. 

1. Strategie-Review

Das IPSAS-Board hat seine Strategie aus 

dem Jahr 2007 einer Überprüfung unter-

zogen. Eine solche Review ist mindestens 

alle drei Jahre vorgesehen. Resultat: Die 

gesetzten Ziele in den drei Schwerpunk-

ten Rahmenkonzept, IFRS-Konvergenz 

und Kommunikation wurden erreicht 

oder sie werden mit der geplanten Ver-

abschiedung der im Sommer der Ver-

nehmlassung unterzogenen Standards im 

Dezember erreicht. Wegen zu geringer 

Ressourcen ist man dagegen bei den sek-

torspezifischen Standards im  Rückstand. 

Ebenfalls ungelöst ist weiterhin die sei-

nerzeit geplante Unterstellung unter das 

Public Interest Oversight Board (PIOB).

Auch die externe Review der Arbeit des 

IPSAS-Boards durch die Weltbank ist im 

Kontext einer periodischen Überprüfung 

zu sehen. Die Ergebnisse dieser unabhän-

gigen Beurteilung decken sich weitest-

gehend mit der eingangs geschilderten 

Selbstbeurteilung des Boards. Ergän-

zend ist die Weltbank auf die Frage der  

Kosteneffizienz sowie der Umsetzung der 

Standards eingegangen. Die Einschät-

zung: Kosteneffizienz sehr gut. Umset-

zung der Standards durch die Länder ver-

besserungsfähig. Allerdings ist letzteres, 

wie selbstkritisch festgestellt wird, wohl 

weniger auf die Arbeit des IPSAS-Boards 

als auf eine stark heterogene Unterstüt-

zung durch multinationale Organisatio-

nen zurückzuführen.

Noch ohne endgültige Beschlüsse zu fas-

sen, hat sich das IPSASB für eine Verlage-

rung seiner Priorität hin zu den sektorspe-

zifischen Standards ausgesprochen. Auch 

die Unterstellung unter das PIOB soll wei-

terverfolgt werden. Die Konvergenz mit 

den IFRS hält das Board dagegen mit der 

Verabschiedung der ED 26 bis 41 für ab-

geschlossen. Selbstverständlich werden 

Änderungen der zu Grunde liegenden 

IFRS («Annual Improvements») weiterhin 

nachvollzogen, aber auch bei eigenen 

Standards zieht man künftig solche «klei-

nen Verbesserungen» in Betracht.

Wir haben uns für diese Verlagerung der 

Prioritäten hin zu sektorspezifischen Fra-

gen eingesetzt, und eine klare Mehrheit 

des Boards hat uns zugestimmt. Auch 

sonst unterstützen wir die gefällten Rich-

tungsentscheide.

2. Diskutierte Fachthemen / Exposure 
Drafts (ED)

Finanzinstrumente (Financial Instru-
ments): Die Vernehmlassungsfrist der 

drei Exposure Drafts (ED) 37 bis 39 ende-

te am 31. Juli 2009. Es sind 32 Rückmel-

dungen eingegangen, die meisten davon 

positiv. Es gibt jedoch relevante Vorbehal-

te in einzelnen Fragen.

Der wichtigste Kritikpunkt betrifft die ge-

genwärtige Überarbeitung des dem ED 

38 zu Grunde liegenden IAS 39 durch 

das International Accounting Standards 

Board (IASB). Sie wurde inzwischen teil-

weise beschlossen. Die Vereinfachungen 

haben im öffentlichen Sektor eine grosse 

Bedeutung (z.B. Darlehen, Staatsanlei-

hen, dauerhafte Beteiligungen) und die 

Vereinfachungen müssten, so der Grund-

tenor der Rückmeldungen, auch dem öf-

fentlichen Sektor zu Gute kommen. Das 

IPSAS-Board hat sich der Ansicht der Ant-

wortenden angeschlossen. Eine erneute 

Vernehmlassung ist damit unvermeidlich, 

da der vereinfachte Entwurf von ED 38 

materiell abweichen wird. 

Inhaltliche Kritikpunkte einer Minderheit 

der Antwortenden betreffen vor allem 

die Behandlung von Darlehen zu Vor-

zugskonditionen sowie die Bewertung 

von Finanzgarantien. Das Schweizerische 

Rechnungslegungsgremium für den öf-

fentlichen Sektor (SRS) hat sich zu bei-

den Fragen kritisch geäussert. Darlehen 

zu Vorzugskonditionen sollten nach An-

sicht des SRS nicht ausschliesslich zum 

Markt- sondern alternativ auch zum No-

minalwert bewertet werden können. Das 

IPSAS-Board sieht keinen sektorspezifi-

schen Grund von IAS abzuweichen, wür-

de aber eine entsprechende Anpassung 

des zu Grunde liegenden IAS begrüssen 

und zweifellos übernehmen. Hinsicht-

lich der Finanzgarantien kritisierte das 

SRS die Priorisierung bestimmter Bewer-

tungsmethoden. Auch hier anerkennt das 

IPSAS-Board die Kritik, allerdings betrifft 

sie auch den privaten Sektor und eine 

Abweichung von IAS ist deshalb nicht 

opportun. Immerhin wird in der Basis of 

Conclusion deutlich gemacht, dass bei 

der Anwendung von Bewertungsmodel-

len der Beweis ihrer Zuverlässigkeit zu 

erbringen ist.

Wir haben die von vielen Antwortenden 

und dem Staff vorgeschlagene Strategie 

zum Umgang mit einem vereinfachten 

IAS 39 unterstützt. Allfällige Vereinfa-

chungen in IFRS/IAS sind ohne Zeitverzug 

an die Anwender von IPSAS weiterzuge-

ben. In den vom SRS kritisierten Punk-

ten haben wir dessen Position vertreten, 

anerkennen aber, dass es sich nicht um 

sektorspezifische Kritikpunkte handelt 

und deshalb die Legitimation für die Ab-

weichung vom zu Grunde liegenden IAS 

fehlt.

Landwirtschaft (Agriculture): Heftig 

diskutiert wurde die Bewertung von na-

türlichen Vermögenswerten (biological 

IPSAS Aktuell:
Strategie-Review und Exposure Drafts
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und 4(f), BC 3). Die Begründung für den 

Ausschluss soll nun einfacher formuliert 

werden. Zudem wird auf das Projekt Rah-

menkonzept (Conceptual Framework) 

verwiesen, das sich dieser Thematik an-

nehmen wird. Das Dokument wird mit 

einigen Anpassungen finalisiert und dem 

Board am nächsten Meeting zur Geneh-

migung vorgelegt. Die Diskussion um das 

Thema Kulturgüter (heritage assets) zeig-

te auf, dass im Anschluss an den Conver-

gence-Prozess sektorspezifische Projekte, 

wie zum Beispiel das seit längerem pen-

dente Projekt zu Kulturgütern, möglichst 

rasch angegangen werden müssen.

Wir haben den Zwischenentscheiden zu-

gestimmt und unterstützen das Projekt.

Zusammenschlüsse von Einheiten / Fu-
sionen (Entity Combinations): Auch die 

Vernehmlassungsfrist des Exposure Drafts 

(ED) 41 endete am 15. August 2009. Ins-

gesamt sind 13 Rückmeldungen einge-

gangen. Vier Antworten – darunter auch 

das Votum aus der Schweiz – forderten, 

den ED nicht zu finalisieren. Kritisiert wur-

de vor allem –  so auch in der Stellung-

nahme des Schweizerischen Rechnungs-

legungsgremiums für den öffentlichen 

Sektor (SRS) – die geringe Bedeutung des 

ED für diesen Sektor, da die Transaktio-

nen ohne Gegenleistung (non-exchange 

transactions) vom Geltungsbereich aus-

geschlossen sind. Im öffentlichen Sektor 

sind es jedoch gerade solche Transaktio-

nen ohne Gegenleistung (z.B. Gemeinde-

fusionen), die häufig vorkommen. Diese 

sollen in einem neu zu erstellenden Stan-

dard geregelt werden. 

Wir haben die ablehnende Haltung des 

SRS gegen diesen ED im Board vertreten. 

Obwohl einige Mitglieder unserer Argu-

mentation folgten, entschied das Board 

mit knapper Merhheit, den ED als Stan-

assets), die in einer non-exchange Trans-

aktion gratis abgegeben oder verbilligt 

veräussert werden. Nach dem vorliegen-

den ED ist die Folgebewertung zum Fair 

Value (less cost to sell) vorzunehmen. Da-

raus resultiert grundsätzlich eine jährliche 

Höherbewertung des Vermögenswertes, 

bevor im Jahr des Transfers der gesam-

te Wertverlust erfolgswirksam erfasst 

werden muss. Die Bewertungsfrage wird 

nochmals überdacht.

Die erstmalige Bewertung von biological 

assets erfolgt zum Fair Value, der ED er-

laubt aber eine Abweichung zu Anschaf-

fungskosten, sofern kein verlässlicher 

Marktwert vorhanden ist. Diese Bestim-

mung steht jedoch im Widerspruch zu 

IPSAS 23, welcher in jedem Fall eine Erst-

bewertung von non-exchange Transak

tionen zum Fair Value vorschreibt. Ferner 

besteht eine Differenz hinsichtlich des 

Einbezugs der Transaktionskosten. Diese 

Inkonsistenzen werden beseitigt. Neben 

weiteren Anpassungen wird auch der 

Ausschluss von biologischen Vermögens-

werten zu Forschungs-, Bildungs- oder Er-

holungszwecken aus dem Anwendungs-

bereich klarer formuliert. 

Der Exposure Draft 36 wird dem Board 

während des Meetings im Dezember 

2009 zur Genehmigung vorgelegt. Wir 

werden ihm aus heutiger Sicht zustim-

men.

Immaterielle Vermögenswerte (Intan-
gible Assets): Die Vernehmlassungsfrist 

des Exposure Drafts (ED) 40 endete am 

15. August 2009. Er wurde mehrheit-

lich gut angenommen. Auf Kritik stiess 

die umständliche Formulierung, dass 

das Recht, Steuern zu erheben, keinen 

immateriellen Vermögenswert darstelle. 

So wird an diversen Stellen im ED darauf 

Bezug genommen (IN 2 und 3, Art. 2 

dard umzusetzen, da in einzelnen Län-

dern Transaktionen im vorgesehenen Gel-

tungsbereich offenbar doch häufig sind. 

Bis zum nächsten Board-Meeting werden 

noch einige redaktionelle Anpassungen 

vorgenommen.

Langfristperspektiven (Long-Term 
Fiscal Sustainability): Im Rahmen der 

sektorspezifischen Projekte hat das Board 

den Entwurf eines Consultation Papers 

(CP) beraten. Seine Struktur und Rich-

tung waren an den Meetings in Zürich/

Winterthur und Washington vorgegeben 

worden. Dieses CP soll noch im Jahr 2009 

genehmigt werden, damit es anschlies-

send in die Vernehmlassung gehen kann. 

Für dieses neue und wichtige Dokument 

ist eine verlängerte Vernehmlassungsfrist 

von 6 Monaten vorgesehen. Das Board 

geht heute davon aus, dass das Thema 

Langfristperspektiven zu einem Standard 

führt. Dieser Standard wird aber sicher-

lich nicht im Rahmen der jährlichen Fi-

nanzberichterstattung, sondern nur in 

längeren Zeitabschnitten und vermutlich 

auch nicht von allen Einheiten individuell 

umzusetzen sein. Dies entspricht auch 

der Schweizerischen Praxis, die im Bericht 

beleuchtet und als sinnvoll beurteilt wird.

Inhaltlich sind der Titel des CP und der 

künftigen Standards sowie die Definition 

von Fiscal Sustainability noch nicht defini-

tiv bestimmt. Favorisiert werden der Titel 

«Reporting on Long-Term Sustainability 

in Public Finances» und eine Definition 

im Sinne von «The ability of government 

to meet its service delivery and financial 

commitments both now and in the fu-

ture». Das CP wird um die Bestätigung 

beider Begriffe ersuchen.

Wir haben den Zwischenentscheiden zu-

gestimmt und unterstützen das Projekt.

� nnn

Prof. Dr. Andreas Bergmann wurde zum Vorsitzenden des International Public Accounting Standards Board (IPSASB) für die Amtsperiode 
2010 bis 2012 gewählt. Andreas Bergmann gehört dem Board seit 2006 als Mitglied an. Er vertritt die Schweiz mit einem Mandat der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung und der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.
 
Das IPSASB setzt Standards für die Rechnungslegung der öffentlichen Hand und der internationalen Organisationen. Zu den Anwendern 
der Standards gehören zahlreiche Länder auf allen Kontinenten, die Europäische Kommission und die Vereinten Nationen mit ihren Unter-
organisationen. In der Schweiz wenden derzeit der Bund sowie die Kantone Zürich und Genf die IPSAS an, weitere Kantone sind an der 
Umsetzung.
 
Das IPSASB ist ein ständiges Gremium der International Federation of Accountants (IFAC). Es arbeitet eng mit dem privatwirtschaftlich 
orientierten International Accounting Standards Board (IASB) sowie dem Internationalen Währungsfonds und der Welt Bank zusammen.
 
Der 41jährige Andreas Bergmann hat an den Universitäten St. Gallen und Lancaster studiert und promoviert. Nach Tätigkeiten in der Praxis 
trat er 1999 in die damalige ZHW, die heutige ZHAW, ein. Er leitet heute die Abteilung Public Sector der School of Management and Law. 
Er ist ferner im Jahr 2010 Don Trow Fellow in Accounting Research der Victoria University in Wellington (NZ).

Melitta Bischofberger, Geschäftsführerin veb.ch.
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Rechnungslegung und Revision waren 
in den vergangenen Jahren vielen He-
rausforderungen und einem starken 
Wandel ausgesetzt. Für die Benutzer 
von Rechnungslegungsinformatio-
nen ist es daher wichtig, sich mit den 
Entwicklungen der Rechnungslegung 
und Revision, deren Stand in Wissen-
schaft und Praxis näher zu befassen. 
Das vorliegende Buch trägt diesem 
Ziel Rechnung, indem es zunächst 
die wichtigsten Trends in der Rech-
nungslegung für Schweizer Unter-
nehmen nachzeichnet, die konkreten 
Auswirkungen neuer Rechnungsle-
gungsvorschriften und finanzieller 
Führungsinstrumente anhand ausge-
wählter Branchen vertieft behandelt 
und schliesslich auf die zentrale Rolle 
von Ausbildung und Revision eingeht.

Inhaltlich behandelt das Buch drei The-

menschwerpunkte:

n	 In Teil 1 steht die Rechnungslegung 

im Allgemeinen im Vordergrund. 

Analysiert werden die vermuteten 

Auswirkungen des geplanten neu-

en Rechnungslegungsrechts auf die 

Transparenz und Vergleichbarkeit 

Schweizer Jahres- und Konzernab-

schlüsse (Luzi Hail und Dieter Pfaff). 

Weiter wird die Bedeutung der Rech-

nungslegung nach Obligationenrecht 

(Max Boemle) sowie nach Swiss GAAP 

FER diskutiert (Giorgio Behr). Schlies-

slich wird die Frage aufgeworfen, 

welche Vor- und Nachteile mit einem 

Wettbewerb zwischen verschiedenen 

Standards verbunden sein können 

(Gerhard Schwarz). Die Botschaft des 

Leiters der Wirtschaftsredaktion und 

stellvertretenden Chefredaktors der 

NZZ könnte klarer nicht sein: Die Vor-

teile des Wettbewerbs gelten nicht für 

Güter und Dienstleistungen, sondern 

auch für Rechnungslegungsstandards. 

Ansonsten bleiben Innovation und 

«Bürgernähe» aus. 

n	 Teil 2 analysiert Probleme der Rech-

nungslegung in ausgewählten Bran-

chen. Im Rahmen der Besonderheiten 

einer Airline werden Themen wie Ver-

buchung von Frequent-Flyer-Program-

men, Ertragserfassung und Unterneh-

mensfusionen ebenso behandelt wie 

Wartungskosten, Abschreibungen und  

Leasing (Christoph Franz). Weiterhin 

werden die Fair Values als Herausfor-

derung in der Bankenpraxis (Renato 

Fassbind und Alfred H. Corrodi) dis-

kutiert, Überlegungen zum Umgang 

mit Eigenkapital bei Banken (Konrad 

Hummler) angestellt sowie die Beson-

derheiten der Rechnungslegung in der 

Pharmabranche (Edgar Fluri) aufgear-

beitet.

n	 Herausforderungen und Trends in 

Revision und Ausbildung sind Gegen-

stand der Beiträge in Teil 3. Im Kern 

geht es um die Frage, was die aktuel-

len Entwicklungen in der internen so-

wie externen Revision sind (Flemming 

Ruud et al.), ob die Prüfungsqualität 

durch das Erbringen von Beratungs-

dienstleistungen beeinflusst wird 

(Reto Eberle) und wie die Ausbildung 

der Wirtschaftsprüfer (Carl Helbling) 

sowie im Finanz- und Rechnungswe-

sen (Rudolf Volkart und Peter Lauten-

schlager) gestaltet werden muss, um 

den gegenwärtigen und künftigen 

Anforderungen gerecht zu werden.

Der Sammelband richtet sich an Praktiker, 

allen voran an Experten in Rechnungsle-

gung und Controlling, Treuhänder und 

Wirtschaftsprüfer, die an den grundle-

genden Problemen und neuesten Ent-

wicklungen der Rechnungslegung und 

Revision interessiert sind sowie an Dozie-

rende von Universitäten, Fachhochschu-

len und Berufsausbildungen. 

Die Autoren des Sammelbands (allesamt 

namhafte Fachpersonen aus der Praxis 

und Wissenschaft) danken mit ihrem Bei-

trag Prof. Dr. Conrad Meyer für sein uner-

müdliches Engagement, mit dem er sich 

seit vielen Jahren auf allen Ebenen für ein 

fundiertes Rechnungswesen- und Finanz-

verständnis einsetzt. Professor Meyer ist 

dieses Buch zu seinem 60. Geburtstag 

gewidmet. � nnn

Neuer Sammelband zu Rechnungslegung und Revision in 
der Schweiz – Erkenntnisse aus Theorie und Praxis

Die Mitglieder veb.ch profitieren
bis am 31. März 2010 von 15%
Spezialrabatt bei der Bestellung
auf www.veb.ch, Publikationen, 
Rechnungslegung.
Nutzen Sie dieses exklusive
Angebot und bestellen Sie noch
heute den neuen Sammelband.

15%
Spezialrabatt 

Verlag SKV

Luzi Hail und Dieter Pfaff (Hrsg.)

1. Auflage 2009

280 Seiten, gebunden

CHF 78.–

ISBN 978-3-286-51451-5

www.veb.ch, Publikationen
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Mario Schoeb, lic. oec. HSG, dipl. Wirt-
schaftsprüfer ist Managing Consultant im 
Competence Center «Management Con-
trol and Finance» bei Horváth & Partners 
am Standort Zürich.

Die moderne Finanzfunktion hat vie-
le Aufgaben zu erfüllen. Gefragt sind 
dabei hohe Effizienz und Effektivität. 
Kann dieser Anspruch mit und nach 
einem Offshoring erfüllt werden? 
Und wie steht es um Einsparungen 
und Risiken? Eine Analyse.

Die Finanzfunktion unter Druck

Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise 

und der damit einhergehende Rückgang 

bei Umsatz und Auftragsbestand haben 

bei vielen Unternehmen den Kostendruck 

verstärkt. Die Notwendigkeit, Kosten zu 

reduzieren, macht auch vor den Support-

funktionen nicht halt, zumal gerade diese 

Bereiche während der Hochkonjunktur 

bei vielen Unternehmen stark gewachsen 

sind. Das gilt neben dem Personalwesen 

und der IT oft auch für die Finanzfunk-

tion.

 

Abbildung 1: Die Finanzfunktion unter 
Druck

Parallel zum Kostendruck sind die nati-

onalen und internationalen regulatori-

schen Ansprüche an den Finanzbereich 

in den letzten Jahren gestiegen. Damit 

haben sich auch die Anforderungen an 

die fachliche Qualifikation der Mitarbei-

tenden markant erhöht. Da aber nach 

wie vor ein Grossteil der Aufgaben des 

Finanzbereichs aus repetitiven, transak-

tionsverarbeitenden Tätigkeiten besteht, 

wird der Ruf nach Skaleneffekten und 

einer Entlastung dieser hochqualifizierten 

Mitarbeitenden stetig lauter. 

Dazu kommt: Die Verfügbarkeit von ak-

tueller und aussagekräftiger Steuerungs-

information ist in einem turbulenten 

Umfeld absolut erfolgskritisch für die 

Unternehmensführung. Das Manage-

ment erwartet von der Finanzfunktion 

«die richtige Information in der richti-

gen Form zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort» – gerade bei stark wachsenden und 

internationalisierten Unternehmen be-

deutet dies eine nicht zu unterschätzen-

de Herausforderung. Neben der gefor-

derten Effizienzsteigerung ist also auch 

eine Leistungssteigerung gefragt. Dabei 

stehen Schnelligkeit und Qualität der be-

reitgestellten Information im Fokus (siehe 

Abbildung 1).

Offshoring im Dienstleistungsbereich 
ist noch relativ jung

Ein wesentlicher Hebel, um sowohl Effi-

zienz- als auch Effektivitätsziele zu errei-

chen, besteht in der Organisationsform 

(d.h. Aufbau- und Ablauforganisation) 

des Finanzbereichs. Hier wurden in den 

letzten Jahren immer wieder Alternativen 

zur traditionell funktionalen, dezentral 

geordneten Organisation diskutiert. Die 

Zentralisierung und die Bildung von inter-

nen Shared-Service-Centern (SSC) sind im 

Finanzbereich inzwischen weit verbreitet, 

wie die CFO-Studie 2007 von Horváth & 

Partners gezeigt hat (Horváth & Partners, 

2008, S. 7).

Abbildung 2: Vier Möglichkeiten der Ser-
viceerfüllung

Von Offshoring wird dann gesprochen, 

wenn die Unternehmen ihre (internen 

oder sog. «captive») SSC in Länder mit 

deutlich tieferen Löhnen und Standort-

kosten verlagern. Die Verschiebung von 

Tätigkeiten ins günstigere Ausland hat 

sich in der Industrie (Stichwort «verlän-

gerte Werkbank») und bei einfacheren 

Dienstleistungen (z.B. bei Callcentern) 

etabliert. Bei der Finanzfunktion ist sie 

bisher hingegen noch selten (Horváth & 

Partners, 2008, S. 8).

Noch einen Schritt weiter geht das Busi-

ness Process Outsourcing (BPO). Dabei 

werden gewisse Prozesse an eine exter-

ne Drittpartie ausgelagert. Hier zeigen 

sich die Unternehmen mit Bezug auf die 

Finanzprozesse jedoch in den letzten Jah-

ren sehr zurückhaltend (Michel, 2007, S. 

292 sowie Dressler, 2007, S. 307). Abbil-

dung 2 stellt die genannten vier Varianten 

schematisch dar.

Der Haupttreiber des Offshorings: 
Kostenersparnisse

Was kann man vom Offshoring im Fi-

nanzbereich erwarten? Das International 

Performance Research Institute mit Sitz 

in Stuttgart (IPRI) hat dazu zehn Exper-

tengespräche mit erfahrenen Unterneh-

mensvertretern und Beratern geführt und 

die Ergebnisse kürzlich in einer Studie 

dargelegt.

Acht der zehn Studienteilnehmer nann-

ten als erstes Motiv für ein Offshoringpro-

jekt die erwarteten Kosteneinsparungen. 

Daneben geht es den Offshorern darum, 

Prozesse zu harmonisieren und zu stan-

dardisieren. Die Studie des IPRI zeigt aber 

auch, dass sich die Offshorer neben den 

erwarteten Effizienzgewinnen durchaus 

auch weitergehende strategische Über-

legungen machen. Vom Offshoring er-

hoffen sich die Teilnehmer namentlich 

Das Offshoring der Finanzfunktion  
– eine strategische Entscheidung
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Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 

bis heute am ehesten in einem SSC zu-

sammengeführt oder gar ausgelagert 

worden (Horváth & Partners, 2008, S. 8). 

Eine Verlagerung ins Ausland könnte hier 

den nächsten Schritt darstellen.

Beim Controlling kommen neben der Da-

tenaufbereitung (Erstellung periodischer 

Abschlüsse für das interne Berichtswesen, 

Erstellung von Abweichungsanalysen, Pla-

nungskoordination, Investitionsrechnung 

etc.) der Analyse, Entscheidungsvorbe-

reitung und Beratung des Managements 

eine besondere Bedeutung zu. Während 

bei der Datenaufbereitung die Offshoring-

Kriterien erfüllt sein dürften, ist dies bei 

den analytischen Tätigkeiten und der Be-

ratung des Managements eher fraglich. 

Der räumlichen Nähe dürfte hier eine nicht 

unwesentliche Rolle zukommen. Dasselbe 

gilt für die Führung des Finanzbereichs 

als Ganzes und für datensensitive und 

komplexe Prozesse. Die Teilnehmer der 

IPRI-Studie sehen zwar bei den standar-

disierbaren Controllingaufgaben ähnliche 

Offshoringpotenziale wie beim Accoun-

ting. Gemäss der CFO-Studie 2007 scheint 

aber bisher nur eine Minderheit der Un-

ternehmen diese Prozesse in einem SSC 

gebündelt oder gar ausgelagert zu haben.

Die kritische Masse

Damit die gesetzten Ziele erreicht werden 

können, muss das ausgelagerte Dienst-

leistungsvolumen eine «kritische Masse» 

erreichen. Ein Anbieter von Offshoring-

dienstleistungen schätzt dieses Mindest-

servicevolumen in der IPRI-Studie auf 100 

Vollzeitstellen. Ein anderer Teilnehmer 

berichtet von einer erfolgreichen Umset-

zung bereits bei 70 Vollzeitstellen.

Die IPRI-Studie hat die Teilnehmer auch 

nach ihren präferierten Standorten ge-

fragt. Es zeigt sich, dass neben einem 

attraktiven Lohnniveau auch der Arbeits-

markt eine wichtige Rolle spielt. In Europa 

ziehen die osteuropäischen Länder, insbe-

sondere Tschechien, am meisten Interesse 

auf sich. In Amerika wurden vor allem 

südamerikanische Länder genannt. Am 

meisten Erwähnungen durften jedoch die 

asiatischen Länder, insbesondere Indien, 

China und die Philippinen für sich in An-

spruch nehmen.

Gute Ergebnisse sind nicht garantiert

Neben den Motiven interessieren beson-

ders auch die nachträglich beurteilten 

eine Fokussierung auf die Kernprozesse 

ihres Geschäftsmodells, die Schaffung 

von unternehmerischen Freiräumen, Ver-

besserungen bei der Servicequalität, eine 

Ausweitung der Marktpräsenz, die bes-

sere Erfüllung externer Vorschriften, eine 

bessere Integration von Akquisitionen 

und einen verbesserten Zugang zu qua-

lifizierten Fachkräften.

Nicht alle Prozesse eignen sich für ein 
Offshoring

Welche Prozesse sind überhaupt für ein 

Offshoring geeignet? Wenn wir die stra-

tegischen Aspekte in diese Überlegungen 

miteinbeziehen, kommen für die Ausla-

gerung grundsätzlich nur solche Prozes-

se in Frage, in welchen wir keinen rele-

vanten Wettbewerbsvorteil besitzen. Die 

IPRI-Studie weist darauf hin, dass bei Tä-

tigkeiten, die ins ferne Ausland verlagert 

werden sollen, kein oder nur ein geringer 

lokaler Bezug bestehen sollte. Weiter soll-

te die Leistung resp. der Prozess laut den 

Studienteilnehmern durchgängig, do-

kumentierbar und standardisierbar sein. 

Diese Kriterien begünstigen insbesondere 

die transaktionalen Routinetätigkeiten. 

Aus der Zentralisierung dieser Tätigkeiten 

müssen schliesslich wesentliche Skalenef-

fekte entstehen können.

Ungeeignet für ein Offshoring sind laut 

der IPRI-Studie hingegen Prozesse, wel-

che nicht standardisiert durchgeführt 

werden oder während der Abwicklung 

viele Schnittstellen zu anderen Prozessen 

resp. Abteilungen aufweisen. Je mehr 

Interaktion, desto grösser der Kommu-

nikations- und Abstimmungsaufwand. 

Schliesslich können auch regulatorische 

Anforderungen eine Auslagerung ins 

Ausland verhindern. 

Das Offshoring der Finanzabteilung

Accounting und Controlling können in 

der Regel als die beiden Hauptaufgaben 

der Finanzabteilung bezeichnet wer-

den. Das Accounting besteht primär aus 

dem Rechnungswesen (Erfassung aller 

Geschäftsfälle in der Buchhaltung) und 

der Rechnungslegung (Erstellung peri-

odischer Abschlüsse für die externe Be-

richterstattung). Beides sind in der Regel 

Routineprozesse und beide scheinen auf-

grund der oben genannten Offshoring-

Kriterien grundsätzlich geeignet für eine 

Auslagerung. Gemäss den Teilnehmern 

der CFO-Studie 2007 sind die Prozesse 

Entgelt- und Reisekostenabrechnung,  

Ergebnisse von Offshoring-Projekten. An 

erster Stelle stehen dabei klar die reali-

sierten Kosteneinsparungen bei Perso-

nal- und Standortkosten. Ein deutscher 

IT-Dienstleister etwa beziffert in der 

IPRI-Studie die realisierten Einsparungen 

durch Verlagerung der Reisekostenab-

rechnung in die Slowakei auf eindrückli-

che 60 Prozent. Auch die im Rahmen des 

Offshorings erreichte Standardisierung 

und Zentralisierung der Prozesse wird von 

den Teilnehmern positiv bewertet. Nur 

teilweise befriedigend scheinen hingegen 

die Ergebnisse mit Bezug auf die Service-

qualität.

Ernüchterung nach Offshoringprojek-

ten hängt zum einen damit zusammen, 

dass bei Prozessen, welche intern bereits 

optimiert wurden, unter Umständen nur 

noch ein beschränktes Verbesserungs-

potenzial besteht. Zum anderen können 

solche Projekte hohe „versteckte“ Kosten 

enthalten, welche durch die diversen Risi-

kofaktoren entstehen können.

Zahlreiche Risikofaktoren 

Als ein wesentlicher Risikofaktor wur-

de von den IPRI-Studienteilnehmern der 

durch die Trennung verursachte Koor-

dinationsaufwand identifiziert. Die da-

durch entstehenden Kosten können bei 

unterschiedlichen Kulturen und Sprach-

barrieren die erwartete Kostenreduktion 

gefährden. Schwierige und komplexe 

Prozesse können zudem Qualitätspro-

bleme verursachen. Auch die mangelnde 

Verfügbarkeit von qualifizierten loka-

len Mitarbeitern kann zum Stolperstein 

werden. Selbst wenn diese verfügbar 

sind, besteht die Gefahr von Know-How-

Verlust und Abhängigkeit von einem ex-

ternen Dienstleister. Einige IPRI-Studien-

teilnehmer nennen deshalb den Aufbau 

einer eigenen «Offshoringkompetenz» 

als zentrales Kriterium. Damit wollen sie 

ihre «Wechselfähigkeit» und die Option 

der Reintegration bewahren.

Erfolgsfaktoren

Die Teilnehmer der IPRI-Studie äussern sich 

auch zu den Erfolgsfaktoren eines Off-

shoring-Projekts. Zu den meistgenannten 

Kriterien zählen eine klare Projektorgani-

sation, eine verständliche Prozessdoku-

mentation sowie eine intensive Kommu-

nikation mit den Mitarbeitern. Wird ein 

Prozess an einen externen Dienstleister 

ausgelagert, kommt dem Service Level 

Agreement (SLA) zentrale Bedeutung zu. 
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Weiter werden realistische Erwartungen, 

eine leistungsfähige IT-Unterstützung und 

die nötigen Kenntnisse und die Erfahrung 

im Prozessmanagement als erfolgskritisch 

bewertet. Die strategische Dimension des 

Vorhabens erfordert zudem die Unter-

stützung durch die Geschäftsleitung.

Kosten sparen an sich ist noch keine 
Strategie

Eine weitreichende Entscheidung wie ein 

Offshoring erfordert eine klar formulier-

te strategische Absicht. Die Aussicht auf 

kurzfristige Einsparungspotenziale sollte 

daher nie der einzige Beweggrund sein. 

Offshoring ist dann besonders vielver-

sprechend, wenn es zu einer Stärkung 

der Wettbewerbsposition führt. Neben 

einer nachhaltigen Kostenreduktion zäh-

len dazu besonders eine Effektivitätsstei-

gerung in der Befriedigung der Infor-

mations- und Steuerungsansprüche des 

Managements und ein optimaler Einsatz 

der Mitarbeiter.

Fazit

Grundsätzlich ist eine Verlagerung von 

Aufgaben sowohl im Accounting, als 

auch im Controlling denkbar. In erster Li-

nie eignen sich dafür isolierte, standardi-

sierbare Aufgaben mit wenig Lokalbezug, 

welche sich auch «aus der Ferne» noch 

wirksam steuern lassen. Der Informa

tionsfluss solcher Aufgaben muss mög-

lichst digitalisierbar und die Internationa-

lisierung regulatorisch vertretbar sein.

Das Effizienz- und Effektivitätssteige-

rungspotenzial von Offshoringprojekten 

ist eindrücklich; Einsparungen und Qua-

litätsverbesserungen sind aufgrund der 

vielen Unsicherheiten jedoch keinesfalls 

garantiert. Eine gründliche Vorbereitung, 

ein systematisches, schrittweises Vorge-

hen, eine empfängergerechte Kommuni-

kation und der Beizug erfahrener Berater 

erhöhen die Erfolgsaussichten.

Literatur
Seiter M. / Kornder K. (2008): Financial 
Service Offshoring – An Empirical Study. 
IPRI gGmbH, International Performance 
Research Institute, Stuttgart.
Horváth & Partners (2008): CFO-Studie 
2007 – Reorganisation im Finanzbereich. 
Ergebnisbericht, Stuttgart.
Michel U. (2007): Shared Services als Or-
ganisationsform für das Controlling, in: 
Gleich R. / Michel, U. (Hrsg.): Organisa
tion des Controlling – Grundlagen, Praxis-
beispiele und Perspektiven, Freiburg.
Dressler S. (2007): Die Controlling-Or-
ganisation in globalen Unternehmen 
vor dem Hintergrund von Offshoring-
Möglichkeiten, in: Gleich R. / Michel, U. 
(Hrsg.): Organisation des Controlling – 
Grundlagen, Praxisbeispiele und Perspek-
tiven, Freiburg. � nnn

R
ech

n
u

n
g

sw
esen

Aktuelle Fachkurse und Seminare
Informationen/Anmeldung:
www.knowledgeplace.ch

Der neue IT Business Case
Business Case-Erstellung und -Analyse und wertorientiertes Portfolio 
Management als Grundlage für eine wirtschaftlich ausgerichtete IT

Entscheidungen am Potenzial orientieren – Business Cases als Instrument für 
ganzheitliche Mehrwertbetrachtungen – Wertgetriebene Priorisierung der IT-Aktivitäten 
mittels Portfolio Management – Daten für Business Cases erheben und aufbereiten – 
Business Cases umsetzen und den Erfolg kontrollieren – Wertschöpfung durch 
Kostentransparenz und Leistungsverrechnung

Mit dem Bestsellerautor Ralph Brugger

Mittwoch/Donnerstag, 3./4. Februar 2010, Hotel Novotel Zürich City West

Furrer_vebch_4_2009:Furrer_vebch_4_2009  1.12.2009  14:04 Uhr  Seite 1



4·09 &
rechnungswesen

controlling 15

Fin
an

ce

Der Entscheidungsprozess  
in sechs Stufen

In einer weiteren Betrachtung kann der 

Entscheidungsprozess auf mehrere Stu-

fen aufgeteilt werden: Aus vorliegenden 

Daten wird Information gewonnen, die-

se wird verarbeitet und ausgewertet, um 

zu einer Entscheidung zu gelangen. Ein 

Rückkopplungsschritt liefert wiederum 

neue Daten und der Kreislauf wird fort-

geführt. 

Mit Ausnahme der Rohdaten kann es in 

jeder dieser Stufen zu Fehleinschätzun-

gen kommen. Bei der Selektion von In-

formation wird beispielsweise jener Infor-

mation Vorrang gewährt, welche vertraut 

erscheint. So wird aufgrund von persön-

lichen, nicht repräsentativen Erfahrungen 

– «mein Onkel hat zweimal im Lotto ge-

wonnen» – auf bestimmte Wahrschein-

lichkeitsverteilungen geschlossen. 

Bei der Verarbeitung von Informationen 

werden vielfältige Irrtümer begangen: 

So wird kaum jemand nicht schon ein-

mal beim Würfeln gedacht haben «Jetzt 

muss aber endlich eine Sechs kommen!». 

Doch der Würfel hat kein Gedächtnis; 

die Eintrittswahrscheinlichkeit bleibt für 

jede Zahl und jeden Wurf konstant. Die-

ser Irrglaube ist in der Fachsprache als 

«gambler’s fallacy» bekannt. 
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Behavioral Finance: 
Wenn Anleger irrational handeln

Märkte werden gerne als effiziente 
Informationsverarbeitungsmechanis-
men gesehen, in denen sich Menschen 
als rational handelnde Individuen be-
wegen. Die an Börsen beobachteten 
Bewegungen und widersprüchliches 
Anlageverhalten werfen allerdings 
kritische Fragen auf. Der vorliegende 
Beitrag führt kurz in die Behavioral 
Finance ein, die sich mit dem mensch-
lichen Verhalten in Finanzbelangen 
auseinandersetzt.

Handeln Finanzakteure rational?

In ihrem Artikel «Sports Sentiment and 

Stock Returns» dokumentieren Edmans, 

García und Norli die Auswirkungen von 

Fussballniederlagen auf Aktienkurse. Der 

Effekt zeigt sich deutlicher bei Aktien 

mit geringerem Handelsvolumen. Erwar-

tungsgemäss macht sich das angeschla-

gene Gemüt der enttäuschten Fussball-

fans besonders bei wichtigeren Spielen 

bemerkbar. So führt ein Verlust eines 

WM-Spiels im Schnitt zu einem abnorma-

len Verlust von 49 Basispunkten (0,49%) 

am Folgetag des Spiels. Weniger ausge-

prägte, jedoch ebenfalls statistisch signifi-

kante Effekte lassen sich auch für Cricket, 

Rugby und Basketball zeigen. Sportliche 

Erfolge hingegen zeigten – zumindest in 

dieser Studie – keine messbare Wirkung.  

Führt man sich die Kapitalisierung eines 

Marktes vor Augen, wird rasch das Aus-

mass der finanziellen Folgen derlei au-

genfällig irrationalen Handelns klar. Das 

Beispiel zeigt auch, dass solches Handeln 

gewissen Schemen unterliegt, also eine 

Systematik aufweist. Einerseits gilt es, 

dieses zu vermeiden, andererseits kann 

unter Umständen das Wissen über solche 

Verhaltensmuster ausgenutzt werden, 

um Überrenditen am Markt zu erzielen. 

Auch beim Kreieren von Finanzprodukten 

sowie in der Anlageberatung ist ein ver-

tieftes Verständnis des Entscheidungsver-

haltens der Kunden von Vorteil. 

Eine relativ junge Disziplin ist die verhal-

tenswissenschaftliche Finanzmarktthe-

orie, auch Behavioral Finance genannt. 

Alexander Höllbacher ist wissenschaft-
licher Assistent am Institut für Rech-
nungswesen und Controlling der Univer-
sität Zürich.

Die Behavioral Finance geht davon aus, 

dass Menschen beispielsweise bei der 

Einschätzung von Risiken oder Wahr-

scheinlichkeiten Fehler machen und folg-

lich nicht vollständig rational handeln. Da 

diese Fehler systematischer Natur sind, 

lassen sie sich auch im Verhalten von 

Märkten beobachten. 

Die «Prospect Theory»

Um menschliche Anlageentscheidun-

gen besser zu verstehen, werden unter 

anderem Erkenntnisse der Psychologie 

herangezogen. Ein wichtiges Modell ist 

in diesem Zusammenhang die «Prospect 

Theory» der Psychologen Kahneman und 

Tversky. Dieses Modell unterscheidet zwei 

Phasen der Entscheidungsfindung: Die 

Editierungsphase und die Evaluations-

phase. 

In der ersten Phase editiert, also verarbei-

tet der Entscheidungsträger die verfüg-

bare Information, um sie auf eine seiner 

Denkensweise kompatible Form zu brin-

gen. Es wird vereinfacht, kombiniert, ge-

trennt und gelöscht. Hierbei kommt auch 

das so genannte Mental Accounting zum 

Zug, bei dem ökonomische Ergebnisse 

kategorisiert werden. 

Die Evaluationsphase ist durch zwei Prin-

zipien gekennzeichnet: Erstens werden 

Gewinne anders behandelt als Verluste. 

Während sich Menschen in der Gewinn-

zone verlustavers zeigen, neigen sie bei 

Verlusten zur Risikofreude. Zweitens wer-

den kleine Wahrscheinlichkeiten überge-

wichtet.

Ein klassisches Beispiel für dieses auf den 

ersten Blick befremdliche Risikoverhal-

ten ist der Fall des im Zusammenhang 

mit der aktuellen Finanzkrise wieder 

öfter diskutierten ehemaligen Derivate-

händlers Nick Leeson. Dieser versuchte 

Fehlspekulationen durch zunehmend 

riskantere Transaktionen zu kompen-

sieren. Ist einmal «alles verloren», kann 

es wiederum rational sein, hohe Risiken 

einzugehen, die mit einer kleinen, aber 

dennoch positiven Wahrscheinlichkeit 

eine Rettung aus der Situation herbei-

führen könnten. 
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Erheiternde Untersuchungen gibt es im-

mer wieder zum «anchoring effect». Dar-

in werden ernst zu nehmende Menschen 

gefragt, wie sie eine gewisse, reale Zahl 

wie die Anzahl Berufskollegen im Verhält-

nis zu einer offensichtlich arbiträren Zahl, 

etwa die eigene Telefonnummer oder das 

Ergebnis eines Würfelwurfs, einschätzen. 

Das verblüffende Resultat ist jedes Mal 

das gleiche: Die Schätzwerte realer Ziel-

grössen hängen erschreckend stark von 

dem offensichtlich arbiträren Ausgangs-

wert ab. 

Bei wirtschaftlichen Entscheidungen spie-

len zweifelsohne versunkene Kosten regel-

mässig eine Rolle. Wurde einmal ein ge-

wisser Betrag in ein Projekt investiert, tun 

sich Entscheidungsträger schwer, von dem 

Projekt wieder Abstand zu nehmen. Dabei 

ist zu jedem Zeitpunkt nur der erwartete 

Nutzen von Interesse und nicht die bereits 

unwiederbringbar versenkten Mittel. 

Bei Entscheidungen, die längere Zeitspan-

nen umfassen, treten weitere Inkonsis-

tenzen der menschlichen Entscheidungs-

findung zu Tage. Vor die Wahl gestellt, 

100 CHF in 30 Tagen oder 110 CHF in 

31 Tagen zu erhalten, wird die deutliche 

Mehrheit letztere Option wählen und auf 

diese Weise offensichtlich rational han-

deln. Lautet das Angebot hingegen 100 

CHF heute oder 110 CHF morgen, lassen 

sich viele vom schnellen Geld locken. Die-

se hyperbolische Diskontierung ist mit ein 

Grund, dass es für Menschen von Vorteil 

ist, ein Rentensystem in Anspruch zu neh-

men anstatt ihre Altersvorsorge selbst-

ständig zu planen. 

Schlecht ist es auch um die menschliche 

Fähigkeit zur Selbstkritik bestellt, wie sich 

in der Feedback Phase herausstellt. Das 

Individuum erinnert sich lieber an seine 

Erfolge («hindsight bias») und zieht es 

vor, «es immer schon gewusst zu haben», 

anstelle Entscheidungen aus der Vergan-

genheit zu hinterfragen. So werden we-

niger erfolgreiche Anlageentscheide im 

Rückblick mit falscher Beratung oder an-

deren externen Faktoren gerechtfertigt, 

während Erträge gerne auf den eigenen 

Spürsinn zurückgeführt werden. Dieses 

Verhalten verhindert richtiges Feedback 

und somit die korrekte Beurteilung der 

Entscheidungsqualität. 

Unterschiede auch zwischen  
den Kulturen

Das Risikoverhalten, die Fehleinschätzun-

gen von Wahrscheinlichkeiten sowie die 

Tendenz zur Selbstüberschätzung vari-

ieren in ihrer Ausprägung zwischen den 

Kulturkreisen. So tendieren Mitglieder 

von individualistischeren Gesellschaften 

eher zur Selbstüberschätzung, sind aber 

sicherer im Umgang mit Wahrscheinlich-

keiten. Menschen aus Gesellschaften mit 

einem stärkeren Kollektivbewusstsein 

profitieren hingegen von ihrer holisti-

scheren Denkweise beim Erkennen von 

Zusammenhängen. 

Die Unterschiede zwischen Kulturen kom-

men des Weiteren in der Akzeptanz von 

Emotionen zum Tragen. Gewisse Kultu-

ren stehen Emotionen offen gegenüber, 

anderenorts werden sie eher unterdrückt. 

Dies kann sich auf das Risikoverhalten 

auswirken: Während Ärger risikosuchen-

des Verhalten fördert, verursacht Traurig-

keit das Gegenteil.

Die angesprochenen kulturellen Unter-

schiede sowie das menschliche Entschei-

dungsverhalten im Zusammenhang mit 

Finanzmärkten sind noch nicht vollkom-

men erforscht. Ein tieferes Verständnis 

sollte sowohl die eigenen Anlageent-

scheidungen verbessern als auch im Pri-

vate Banking die Kundenorientierung 

stärken. 

Literaturhinweise:
Edmans, G./García, D./Norli, Ø. (2007): 
Sports Sentiment and Stock Returns, in: 
The Journal of Finance 62 (4), 1967–
1998. Hens, T./Bachmann, K. (2008): 
Behavioural Finance for Private Banking, 
Zürich. � nnn
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zur Verantwortung gezogen. Dabei steht 

der Betreibungsauszug im Vordergrund, 

denn wenn der Verwaltungsrat oder der 

Geschäftsführer trotz Betreibung keine 

Zwischenbilanz erstellen lässt, macht er 

sich der Misswirtschaft schuldig.

Gegen diese Strafnorm kann man sich 

schützen, indem man die unübertragba-

ren Pflichten und Aufgaben wahrnimmt. 

Dies gilt insbesondere für den Verwal-

tungsrat und alle mit der Geschäftsfüh-

rung beauftragten Personen (Art. 725 

Abs. 2 OR).

Wege aus der Krise

Mögliche Wege aus der Krise können 

verschiedene, rechtzeitig implementierte 

Massnahmen seitens des Verwaltungs-

rates darstellen. Dabei werden Monats-

abschlüsse und Betriebskennzahlen 

betreffend Liquidität idealerweise wö-

chentlich ausgegeben. Zudem soll ein 

reger Informations- und Meinungsaus-

tausch zwischen den Verwaltungsräten 

gewährleistet sein. Ausserdem soll der 

Verwaltungsrat eine Lagebeurteilung, 

Auftragserteilung, Eventualplanung und 

die Umsetzung in Angriff nehmen.� nnn

hältnis nach Art. 394ff. OR beschrieben. 

Er haftet dann, wenn er seine Sorgfalts-

pflichten bei der Ausführung des ihm 

übertragenen Geschäftes verletzt.

Die Haftung der Revisionsstelle ist nach 

Art. 755ff. OR definiert und führt zu einer 

Ver-antwortlichkeit, wenn der Schaden 

durch die Verletzung ihrer Pflichten verur-

sacht ist. Die Regeln für die Revisionsstelle 

sind unter anderem im Art. 728c Abs. 3 

OR bestimmt und zeigen ihre Anzeige-

pflichten auf.

Der betrügerische Konkurs

Art. 163 Abs. 1 StGB definiert den be-

trügerischen Konkurs und geht der Frage 

nach, wie ein Unternehmen in die Krisen-

situation geraten ist. Strafbar sind dabei 

alle, die zum Schaden der Gläubiger ihr 

Vermögen zum Scheine vermindern, Ver-

mögenswerte beiseite schaffen oder ver-

heimlichen etc. und danach den Konkurs 

eröffnen. 

Das Gesetz hat diesen Artikel ausgewei-

tet, und definiert im Art.165 StGB den 

Tatbestand der Misswirtschaft. Damit 

wird der Schuldige zu einer Freiheitsstra-

fe bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe 

verurteilt, wenn er den Konkurs – wie im 

Art.165 Abs. 1 StGB beschrieben – durch 

die Tatbestände der Misswirtschaft her-

beiführt.

Ein Rezept gegen Wegwerfgesell-
schaften

Als Antwort auf die zunehmende Zahl 

von betrügerischen Konkursen, hat die 

Zürcher Staatsanwaltschaft das Projekt 

WWG (Wegwerfgesellschaften) lanciert. 

Der Hintergrund: Bei Aktiengesellschaf-

ten und Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung kommt es doppelt so häufig zu 

Konkursen wie bei Einzelgesellschaften. 

Dies verwundert,  denn die Geschäfts-

führer von AGs und GmbHs sind von Ge-

setzes wegen verpflichtet, auftauchende 

Probleme und die Finanzlage professi-

onell zu analysieren und bei Überschul-

dung Insolvenz anzumelden. 

Das Projekt WWG umfasst unter ande-

rem ein rechtliches Kurzverfahren für 

diese Fälle. Die Verantwortlichen werden 

dabei unter der Strafnorm Misswirtschaft 

Ivo Hoppler, lic. iur., NDS zur Bekämp-
fung der Wirtschaftskriminalität, Partner 
Deloitte Schweiz, Lehraufträge an der 
Universität St.Gallen und weiteren Hoch-
schulen

Betreuen Sie eine Unternehmung, die 
kurz vor dem Konkurs steht? Wir zei-
gen auf, worauf zu achten ist, um den 
Tatbestand der Wegwerfgesellschaft 
bzw. den betrügerischen Konkurs zu 
vermeiden.

Krise eines Unternehmens

Wenn es um Krisensituationen eines Un-

ternehmens geht, hat insbesondere der 

VR eine grosse Verantwortung zu tragen. 

Er besitzt nach Art. 716 ff. OR unüber-

tragbare und unentziehbare Aufgaben, 

die er erfüllen muss, damit er im Falle ei-

nes Konkurses seines Unternehmens das 

Risiko der Schadenshaftung minimieren 

kann.

Muss bei einer Unterbilanz eine zwingen-

de Zwischenbilanz erstellt werden? Der 

Art. 725 OR verneint dies, ausser (wie 

nach herrschender Lehre gehandhabt) 

bei anhaltenden Verlusten und wenn ein 

hälftiger Kapitalverlust droht. Bei einem 

Kapitalverlust ist eine Zwischenbilanz also 

nicht zwingend zu erstellen.

Haftet der Verwaltungsrat?

Im Falle einer Überschuldung kommt hin-

gegen die Frage auf, ob der Weg zum 

Richter notwendig ist. Nach Art. 725 Abs. 

2 OR muss zuerst eine Zwischenbilanz 

erstellt werden. Wenn aus ihr ersichtlich 

wird, dass die Forderungen weder zu 

Fortführungs- noch zu Veräusserungs-

werten gedeckt sind und die Gläubiger 

keinen Rangrücktritt machen, muss der 

VR den Richter benachrichtigen. Wird 

dies unterlassen, haftet der Verwaltungs-

rat nach Art. 754 Abs. 1 OR für den 

ganzen Schaden, welchen er absichtlich 

oder fahrlässig durch Verletzung dieser 

Sorgfaltspflicht verursacht hat. Eine An-

merkung: Die Pflichtverletzung alleine 

reicht nicht für eine aktienrechtliche Ver-

antwortlichkeit des Verwaltungsrates aus. 

Diese muss zudem nachweislich adäquat 

kausal zu einem Schaden geführt haben.

Die Regeln für Buchhalter,  
Treuhänder und Revisoren

Die Haftung des Buchhalters oder Treu-

händers wird durch sein Auftragsver-

Korrektes Konkursverfahren:
die Haftung bei «Wegwerfgesellschaften»
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Vereint im Kampf gegen die Geldwäscherei:
SRO TREUHAND|SUISSE

Christian Herrmann, dipl. Experte in 
Rechnungslegung und Controlling, De-
legierter des Verwaltungsrates der Ge-
werbe-Treuhand Luzern, Präsident SRO 
TreuhandSuisse.

Seit über 10 Jahren gibt es das Gesetz 
gegen die Geldwäscherei. Anfangs 
2009 trat eine revidierte Fassung in 
Kraft. Selbstregulierungsorganisatio-
nen (SRO) wie SRO TREUHAND|SUISSE 
unterstützen aktiv die Umsetzung 
dieses Regelwerks. Wir beleuchten 
die Grundlagen für die Mitgliedschaft 
und zeigen auf, welche Pflichten 
Treuhänder bei ihrer Arbeit zu beach-
ten haben.

Das Gesetz zur Bekämpfung der 
Geldwäscherei (GwG)

Die Schweiz hält einen gesunden und 

integren Finanzplatz für ausserordentlich 

wichtig. Deshalb unternimmt sie alles, 

damit er nicht zu kriminellen Zwecken 

missbraucht wird. Nicht umsonst ist unser 

Land eins der Gründungsmitglieder der 

Groupe d’action financière (GAFI) und 

aktiv an deren Arbeit beteiligt. Die GAFI 

verfolgt das Ziel, international geltende 

Standards zur Bekämpfung der Geld-

wäscherei auszuarbeiten und hat dazu 

40 Empfehlungen formuliert. Das am  

1. April 1998 in Kraft gesetzte Gesetz zur 

Bekämpfung der Geldwäscherei (Geld-

wäschereigesetz oder GwG) beinhaltet 

diese Empfehlungen.

Die Entwicklung ging seither jedoch wei-

ter: Im Nachgang zu den Terroranschlä-

gen vom 11. September erliess die GAFI 

acht Spezial-Empfehlungen sowie eine 

weitere für den grenzüberschreitenden 

Bargeldtransport. Die Entwicklung der 

Geldwäscherei, neue Gefahren für den 

Finanzsektor und die Ausweitung auf die 

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 

nahm die GAFI 2003 zum Anlass, ihre  

Empfehlungen total zu revidieren und 

diese auf Bereiche ausserhalb des Finanz-

sektors auszudehnen.

Diese überarbeiteten Empfehlungen und 

die Erkenntnisse aus dem Länderexamen 

durch die GAFI im Jahre 2005 sowie die 

Einführung des Finanzmarktaufsichtge-

setzes veranlassten schliesslich den Bund 

zu einer Revision des GwG. Die revidierte 

Fassung ist seit dem 1.2.2009 in Kraft.

Die Selbstregulierung im GwG

Das GwG sieht nebst der staatlichen Auf-

sicht explizit eine Selbstregulierung vor. Als 

Selbstregulierungsorganisationen (SRO) 

werden Vereinigungen anerkannt, die ers-

tens über ein genehmigtes Reglement ver-

fügen und die ausserdem darüber wachen, 

dass die angeschlossenen Finanzintermedi-

äre ihre Pflichten einhalten. Zudem haben 

sie sicherzustellen, dass die von ihnen mit 

der Kontrolle betrauten Personen fachlich 

und in Bezug auf Unabhängigkeit Gewähr 

für eine einwandfreie Prüftätigkeit bieten. 

Alle SRO unterstehen der Kontrolle durch 

die FINMA. Deshalb spricht man im Rah-

men des GwG von einer dirigierten Selbst-

regulierung. Insgesamt haben bis heute 12 

SRO die Anerkennung erlangt. Eine SRO 

(SRO Treuhand-Kammer) hat ihre Tätigkeit 

eingestellt.

SRO TREUHAND|SUISSE

Die SRO TREUHAND|SUISSE hat als letzte 

im Jahr 2000 die Anerkennung erlangt. 

Nach der Aufhebung der eben erwähnten 

SRO Treuhand-Kammer wechselten die 

meisten angeschlossenen Finanzinterme-

diäre zur SRO TREUHAND|SUISSE. Sie ist 

damit die einzige Branchen-SRO für Treu-

händer. Voraussetzung für den Anschluss 

an die SRO TREUHAND|SUISSE: eine Mit-

gliedschaft bei TREUHAND|SUISSE oder der 

Treuhand-Kammer. Zur Zeit sind ihr rund 

600 Finanzintermediäre angeschlossen. Der 

Vorteil einer Branchen-SRO liegt darin, dass 

alle angeschlossenen Finanzintermediäre in 

praktisch identischen Geschäftsfeldern tätig 

sind und über einen gleichen Ausbildungs-

stand verfügen. Das ermöglicht der SRO bei 

der Ausbildung, den Arbeits-Hilfsmitteln 

und bei der Kontrolle auf die spezifischen 

Probleme und Bedürfnisse der Branche ein-

zugehen. Von der kontrollierenden Behör-

de werden auf der anderen Seite vermehrt 

Fragen hinsichtlich der Unabhängigkeit in 

der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages 

gestellt.

Welcher Treuhänder  
ist Finanzintermediär?

Der Geltungsbereich der Finanzinterme-

diation ist im GwG in Art. 2 geregelt. Für 

Treuhänder tritt insbesondere Art 2, Abs. 

3 GwG zu. Er lautet wie folgt:

«Finanzintermediäre sind auch Personen, 

die berufsmässig fremde Vermögenswer-

te annehmen oder aufbewahren oder 

helfen, sie anzulegen oder zu übertragen; 

insbesondere Personen, die 

a.	 das Kreditgeschäft (namentlich durch 

Konsum- oder Hypothekarkredite, 

Factoring, Handelsfinanzierungen 

oder Finanzierungsleasing) betreiben;

b.	 Dienstleistungen für den Zahlungsver-

kehr erbringen, namentlich für Dritte 

elektronische Überweisungen vorneh-

men oder Zahlungsmittel wie Kredit-

karten und Reiseschecks ausgeben 

oder verwalten;

c.	 für eigene oder fremde Rechnung mit 

Banknoten und Münzen, Geldmarkt-

instrumenten, Devisen, Edelmetallen, 

Rohwaren und Effekten (Wertpapiere 

und Wertrechte) sowie deren Deriva-

ten handeln;

d.	 (aufgehoben)

e.	 Vermögen verwalten
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f.	 als Anlageberater Anlagen tätigen

g.	 Effekten aufbewahren oder verwalten.»

Auf eine einfache Formel gebracht gilt 

das GwG dann für einen Treuhänder, 

wenn er im Rahmen der Berufsausübung 

technisch in der Lage ist, über Kunden-

werte zu verfügen.

Wer handelt berufsmässig?

Der im Gesetz verwendete Begriff «be-

rufsmässig» wurde in der Verordnung 

über die berufsmässige Ausübung der 

Finanzintermediation im Nichtbankensek-

tor wie folgt definiert:

Berufsmässig handelt
n	 wer mit unterstellungspflichtigen Tä-

tigkeiten einen Erlös von mehr als  

20000 Franken im Kalenderjahr erzielt

n	 wer in einem Kalenderjahr dauernde 

Geschäftsbeziehungen mit mehr als 

zehn Vertragsparteien aufnimmt oder 

unterhält

n	 wer im Rahmen von dauernden Ge-

schäftsbeziehungen Verfügungsmacht 

über fremde Vermögenswerte hat, die 

zu einem beliebigen Zeitpunkt 5 Mil-

lionen Franken überschreiten

n	 wer im Rahmen von unterstellungs-

pflichtigen Tätigkeiten Transaktionen 

durchführt, deren Gesamtvolumen 

2 Millionen Franken im Kalenderjahr 

überschreiten.

Immer wieder Klärungsbedarf

Die offene Formulierung im Gesetzes-

text «Vermögenswerte annehmen oder 

aufbewahren oder helfen, sie anzulegen 

oder zu übertragen» hat vor allem in den 

Anfängen der Umsetzung des Gesetzes 

zu vielen Abgrenzungsfragen geführt. Die 

Kontrollstelle hat in verschiedenen Ver-

lautbarungen Präzisierungen vorgenom-

men. Sie führt auch eine nicht abschlies-

sende Liste der dem GwG unterstellten 

und nicht unterstellten Tätigkeiten.

Beispiele von unterstellten Tätigkei-
ten: Geldüberweisungen im Auftrag 

des Schuldners, Geld- und Wertübertra-

gungen, Organ einer Sitzgesellschaft, 

Schuldensanierung, Bautreuhänder, Ver-

mögensverwaltung, Aufbewahren von 

Effekten und Inhaberaktien

Beispiele von nicht unterstellten Tä-
tigkeiten: Inkassotätigkeit, klassische 

Liegenschaftsverwaltung, fiduziarisches 

Organ einer operativ tätigen Gesellschaft, 

Organ einer Holdinggesellschaft, amtli-

cher Erbschaftsverwalter, Willensvollstre-

cker

Sorgfaltspflichten  
des Finanzintermediärs

Erste Pflicht des Finanzintermediärs ist 

die Identifizierung der Vertragspartei. Er 

muss diese Partei bei der Aufnahme von 

Geschäftsbeziehungen aufgrund eines 

beweiskräftigen Dokumentes identifizie-

ren. Wenn er daran zweifelt, dass die Ver-

tragspartei der wirtschaftlich Berechtigte 

ist, muss er die wirtschaftlich berechtigte 

Person feststellen.

Der Finanzintermediär ist verpflichtet, Art 

und Zweck der vom Vertragspartner ge-

wünschten Geschäftsbeziehung zu iden-

tifizieren. Wirtschaftliche Hintergründe 

und der Zweck einer Transaktion oder 

einer Geschäftsbeziehung sind abzuklä-

ren, wenn sie ungewöhnlich erscheinen 

oder Anhaltspunkte vorliegen, dass Ver-

mögenswerte aus einem Verbrechen her-

rühren, der Verfügungsmacht einer krimi-

nellen Organisation unterliegen oder der 

Terrorismusfinanzierung dienen.

Der Finanzintermediär muss über die ge-

tätigten Transaktionen und Abklärungen 

Belege erstellen und aufbewahren. Dies 

ermöglicht einem fachkundigen Dritten, 

sich ein Urteil über die Einhaltung der ge-

setzlichen Bestimmungen zu bilden.

Der Ernstfall: Pflichten bei  
Geldwäschereiverdacht

Das Bundesamt für Polizei führt eine 

Meldestelle für Geldwäscherei. Wenn 

ein Finanzintermediär weiss oder den be-

gründeten Verdacht hat, dass die in die 

Geschäftsbeziehung involvierten Vermö-

genswerte im Zusammenhang mit einer 

strafbaren Handlung (gemäss obiger De-

finition) stehen, muss er der Meldestel-

le unverzüglich Meldung erstatten und 

gleichzeitig die ihm anvertrauten Vermö-

genswerte sperren.

In der neusten Gesetzesfassung ist die 

Meldepflicht verschärft worden. Neu 

muss ein Finanzintermediär auch Mel-

dung erstatten, wenn er die Verhand-

lungen zur Aufnahme einer Geschäfts-

beziehung wegen eines begründeten 

Verdachts abbricht. Dafür wird dem Fi-

nanzintermediär bei einer Meldung ein 

besserer Schutz als bisher gewährt, indem 

der Haftungsausschluss konkretisiert und 

die mit der Meldung befassten Personen 

anonymisiert werden können.

Tätigkeit ohne Bewilligung

Die FINMA hat eine Abteilung Marktauf-

sicht, die sich damit befasst, Tätigkei-

ten ohne Bewilligung aufzuspüren. 

Die vorsätzliche Geschäftsführung von 

GwG-Mandaten ohne Bewilligung oder 

Zulassung wird neu mit Freiheitsstrafe ge-

ahndet. Wer fahrlässig handelt, wird mit 

Busse bis 250’000 Franken bestraft.

Ausblick

Dem Vernehmen nach prüft die OECD die 

Frage, ob es möglich ist, die Steuerhinter-

ziehung als Vortat zur Geldwäscherei zu 

definieren. Der internationale Druck be-

züglich Bekämpfung der Geldwäscherei 

und Terrorismusfinanzierung wird also in 

Zukunft nicht nachlassen. Trotzdem hat 

der Bund auch in der neusten Gesetzge-

bung bisher darauf verzichtet, die Emp-

fehlungen Nummer 12 und 16 der GAFI 

umzusetzen. Diese möchten ausserhalb 

der Finanzbranche tätige Anwälte, Nota-

re, Berater und Buchhalter (Accountants) 

den Verpflichtungen zur Identifikation 

und Meldung unterstellen, wenn sie bei 

Kauf und Verkauf von Immobilien mitwir-

ken oder bei der Gründung, beim Kauf 

und Verkauf von Gesellschaften mithel-

fen. Die Zukunft wird zeigen, wie lange 

sich die Schweiz hinsichtlich dieser Emp-

fehlungen eine differenzierte Betrach-

tungsweise leisten kann. � nnn

Für weitere Fragen: www.sro-treuhand-suisse.ch 
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und Unternehmensberatung.

Gravierende Auswirkungen: Interkantonale Doppelbe-
steuerung nach dem Regime des Bundesgerichtsgesetzes

Das in der Bundesverfassung veran-
kerte Verbot der interkantonalen 
Doppelbesteuerung bezweckt, dass 
ein Steuerpflichtiger nicht von meh-
reren Kantonen für das gleiche Steu-
erobjekt und für die gleiche Zeit zu 
ähnlichen Steuern herangezogen 
wird. Das neue Bundesgerichtsgesetz 
erschwert es dem Bürger, sich gegen 
diese Doppelbesteuerung zu wehren.

Auf den 1. Januar 2007 ist das neue Bun-

desgerichtsgesetz in Kraft getreten und hat 

das Organisationsgesetz (OG) ersetzt. An-

lässlich der Gesetzesrevision haben sich im 

Bereich der interkantonalen Doppelbesteu-

erung gravierende Veränderungen erge-

ben. Nach dem alten Recht war es möglich, 

das Bundesgericht bei einer vorliegenden 

interkantonalen Doppelbesteuerung direkt 

anzurufen. Seit dem 1. Januar 2007 ist dies 

nicht mehr möglich, was für die Steuer-

pflichtigen, die mit einer interkantonalen 

Doppelbesteuerung konfrontiert sind, er-

hebliche Nachteile mit sich bringt.

Alte Bestimmungen

Bei einem interkantonalen Doppelbesteu-

erungskonflikt hatte der Steuerpflichtige 

die Wahl, die entsprechenden kantonalen 

Verfügungen mittels staatsrechtlicher Be-

schwerde direkt beim Bundesgericht zu 

rügen, ohne den kantonalen Instanzen-

zug bis zu einem letztinstanzlichen kanto-

nalen Urteil durchlaufen zu müssen (Kan-

ton Zürich: Einsprache beim Steueramt, 

Rekurs bei der Steuerrekurskommission, 

Beschwerde vor Verwaltungsgericht). Zu-

dem konnten beim Bundesgericht neue 

Tatsachen uneingeschränkt vorgebracht 

werden, da der Sachverhalt vom höchs-

ten Gericht mangels vorinstanzlicher Ur-

teile frei zu prüfen war.

Für andere Rechtsbereiche, in welchen 

durch kantonale Verfügungen verfas-

sungsmässige Bürgerrechte verletzt 

wurden, galt dies nicht. Die Brisanz der 

verbotenen und verpönten Doppelbe-

steuerung veranlasste den Gesetzgeber 

aber dazu, mit dieser Ausnahme dem 

Bürger ein wirksames Mittel gegen diese 

schwerwiegende Problematik zur Verfü-

gung stellen.

Neue Bestimmungen

Hauptziel des neuen Bundesgerichtsge-

setzes ist die Entlastung des Bundesge-

richts. Entsprechend wurde die Möglich-

keit des Doppelbesteuerten, direkt an das 

Bundesgericht zu gelangen, gestrichen.

Seit der Einführung des neuen Geset-

zes muss der von mehreren kantonalen 

Steuerbehörden mit Steuerforderungen 

bedrängte Bürger erst den kantonalen 

Instanzenzug bewältigen, bis er das letz-

tinstanzliche kantonale Urteil (Kanton 

Zürich: Verwaltungsgerichtsentscheid) 

mittels Beschwerde in öffentlichrechtli-

chen Angelegenheiten vor Bundesgericht 

anfechten kann. Zudem gilt neu ein No-

venverbot. Dies kann dazu führen, dass 

das Bundesgericht die Doppelbesteu-

erung gar nicht aufheben kann, weil in 

bestimmten Konstellationen die für die 

Aufhebung der Doppelbesteuerung we-

sentlichen Tatsachen «neu sind» und 

nicht mehr vorgebracht werden können.

Auswirkungen

Dass das Bundesgericht wahrscheinlich 

in den meisten Fällen angerufen werden 

muss, um als «unparteiische» Instanz den 

von den kantonalen Steuerbehörden vom 

Zaun gebrochenen Streit um Steuersub-

strat zu beheben, ist stringent, ist doch 

von einem kantonalen Gericht nicht zu 

erwarten, dass es die eigenen Behörden 

oder Vorinstanzen diskreditiert, um in der 

Konsequenz auf «eigenes Steuersubst-

rat» zu Gunsten eines anderen Kantons 

verzichten zu müssen. Es versteht sich 

zudem von selbst, dass durch die neue 

Regelung der Bürger in der Regel ein sehr 

viel längeres und v.a. viel teureres Ver-

fahren hinzunehmen hat, wenn er seine 

Doppelbesteuerung künftig aufzuheben 

versucht.

Nicht zu unterschätzen ist ferner das Pro-

blem des Scheingefechts, das den Steu-

erpflichtigen in eine missliche Verfah-

renslage führt. Wenn nämlich ein Kanton 

eine Verfügung erlässt, die in Rechtskraft 

erwächst, später ein anderer Kanton eine 

konkurrierende Verfügung eröffnet, mit 

welcher der Steuerpflichtige eigentlich 

einverstanden ist, muss er diese zweite 

Verfügung dennoch gegen seine innere 

Überzeugung bekämpfen, um schliess-

lich vor Bundesgericht eine Kehrtwende 

zu vollziehen und den anderen, bereits 

rechtskräftigen Entscheid anzufechten.

Das Hauptziel, das Bundesgericht zu ent-

lasten, wird in diesem Licht betrachtet 

wohl nicht zu erreichen sein, es sei denn, 

dass der Gesetzgeber sinnigerweise da-

mit rechnet, dass viele Steuerpflichtige 

spätestens auf Stufe des letztinstanzli-

chen kantonalen Entscheids zermürbt 

aufgeben, das Bundesgericht aufgrund 

von Verfahrensmängeln auf den Fall gar 

nicht einzutreten hat oder das höchste 

Gericht durch das Novenverbot die «ar-

beitsintensiven Knackpunkte» des Sach-

verhalts gar nicht zu beurteilen braucht.

Praxisrelevante Entscheide

Seit der Gesetzesänderung hat das Bun-

desgericht zwei praxisrelevante Urteile in 

diesem Bereich gefällt. Es ging in diesen 

Fällen um übergangsrechtliche Problem-

stellungen:

1.	 Zwei konkurrierende Kantone haben 

je zwei Verfügungen für zwei gleiche 

Steuerperioden vor dem Inkrafttreten 

des neuen Gesetzes erlassen und je 

eine Verfügung für eine gleiche Steu-


